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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches
 Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

 A.  Problem und Ziel

 Schwarzarbeit  und  illegale  Beschäftigung  sind  in  Deutschland  nach  wie  vor
 verbreitet  und  fügen  dem  Gemeinwesen  schweren  Schaden  zu.  Die  Bekämp-
 fung  der  Schwarzarbeit  und  der  illegalen  Beschäftigung  hat  daher  für  die  Bun-
 desregierung  weiterhin  hohe  Priorität.  Deshalb  hat  sie  ein  Aktionsprogramm
 für  Recht  und  Ordnung  auf  dem  Arbeitsmarkt  verabschiedet,  das  in  wichtigen
 Teilen mit diesem Gesetzentwurf umgesetzt werden soll.

 In  der  Praxis  hat  sich  gezeigt,  dass  sich  hinsichtlich  der  Meldung  zur  Sozialver-
 sicherung  Unklarheiten  ergeben  können,  da  die  Meldungen  nicht  vor  oder  mit
 Beginn  der  Beschäftigung  abzugeben  sind,  sondern  mit  der  ersten  Lohn-  und
 Gehaltsabrechnung  nach  dem  Beschäftigungsbeginn.  Eine  abschließende  Klä-
 rung  des  Sachverhalts  ist  dann  von  den  Kontrollbehörden  vor  Ort  nicht  mög-
 lich,  wenn  eine  Meldung  bei  der  Deutschen  Rentenversicherung  Bund  nicht
 vorliegt.  Die  Praxis  hat  weiter  gezeigt,  dass  insbesondere  bei  der  Feststellung
 der  Personalien  Schwierigkeiten  hinsichtlich  der  eindeutigen  Identifizierung
 der  Person  auftreten.  Einen  Beitrag  zu  einer  noch  wirkungsvolleren  Verfolgung
 der  Schwarzarbeit  und  illegalen  Beschäftigung  stellt  die  einfachere  und  schnel-
 lere Identifizierung der angetroffenen Personen dar.

 Mit  dem  Gesetz  zur  verbesserten  Einbeziehung  der  selbstgenutzten  Wohnimmo-
 bilie  in  die  geförderte  Altersvorsorge  (Eigenheimrentengesetz  –  ERG)  wird
 unter  anderem  die  steuerliche  Förderung  des  Aufbaus  einer  kapitalgedeckten
 zusätzlichen  Altersvorsorge  verbessert.  So  werden  Bezieher  einer  Rente  wegen
 voller  Erwerbsminderung  aus  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  in  den
 geförderten  Personenkreis  einbezogen.  Eine  entsprechende  Anpassung  im
 Sozialhilferecht  nach  dem  Zwölften  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  XII),  um
 eine  Übernahme  solcher  Aufwendungen  für  hilfebedürftige  und  dauerhaft  voll
 erwerbsgeminderte Personen zu ermöglichen, ist jedoch nicht erfolgt.

 B.  Lösung

 ●  Einführung  einer  Sofortmeldung  zum  Zeitpunkt  der  Beschäftigungsaufnah-
 me  in  Wirtschaftsbranchen,  in  denen  ein  erhöhtes  Risiko  für  Schwarzarbeit
 und illegale Beschäftigung besteht.

 ●  Einführung  einer  Mitführungs-  und  Vorlagepflicht  von  Personaldokumenten
 bei  der  Erbringung  von  Dienst-  oder  Werkleistungen  in  Wirtschaftsbranchen,
 in  denen  ein  erhöhtes  Risiko  für  Schwarzarbeit  und  illegale  Beschäftigung
 besteht.
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●  Übermittlung  von  Einwohnermeldedaten  durch  die  Meldebehörden  an  die
 Deutsche  Rentenversicherung  zur  Sicherstellung  der  Aktualität  der  Angaben
 in den Versichertenkonten.

 ●  Die  Übernahme  von  Beiträgen  für  eine  angemessene  Altersvorsorge  auch  für
 hilfebedürftige  und  dauerhaft  voll  erwerbsgeminderte  Personen  soll  durch
 eine  entsprechende  Ergänzung  des  Leistungsumfangs  im  Vierten  Kapitel  des
 SGB  XII ermöglicht werden.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Durch  die  vorgesehene  Möglichkeit,  Vorsorgebeiträge,  insbesondere  Beiträge
 für  eine  angemessene  Altersvorsorge,  auch  für  hilfebedürftige  und  dauerhaft
 voll  erwerbsgeminderte  Personen  in  der  Sozialhilfe  zu  übernehmen,  entstehen
 den  Kommunen  geringe,  in  ihrer  Höhe  nicht  quantifizierbare  Mehrausgaben.
 Diesen  Mehrausgaben  stehen  mittel-  bis  langfristig  Einsparungen  gegenüber,
 da  durch  die  Übernahme  von  Beiträgen  für  die  Altersvorsorge  der  Eintritt  von
 Hilfebedürftigkeit  im  Alter  vermieden  oder  zumindest  der  Umfang  der  Hilfe-
 bedürftigkeit vermindert wird.

 Dementsprechend  ergeben  sich  für  die  quotale  Beteiligung  des  Bundes  an  den
 Nettoausgaben  der  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  nach
 §  46a  SGB  XII  durch  die  Übernahme  von  Vorsorgebeiträgen  ebenfalls  nur  ge-
 ringfügige,  nicht  quantifizierbare  Auswirkungen.  Da  sich  die  Höhe  der  für  ein
 Haushaltsjahr  zu  zahlenden  Beteiligung  des  Bundes  aus  der  Beteiligungsquote
 und  den  Nettoausgaben  des  Vorvorjahres  errechnet,  wird  sich  die  Einführung
 einer  Übernahme  von  Vorsorgebeiträgen  ab  dem  Jahr  2009  bei  der  Bundesbe-
 teiligung erst ab dem Jahr 2011 auswirken.

 2. Vollzugsaufwand

 Für  die  Umstellung  des  Verfahrens  über  die  Anschriftenmeldungen  entstehen
 zusätzliche  einmalige  Umstellungskosten  in  der  Datenverarbeitung  der  Melde-
 behörden  und  bei  den  Trägern  der  Deutschen  Rentenversicherung  sowie  dem
 Rentendienst  der  Deutschen  Post  AG,  denen  erhebliche  Entlastungswirkungen
 bei  allen  Beteiligten  im  Vollzugsaufwand  durch  Vermeidung  einer  sehr  hohen
 Zahl von Einzelfallbearbeitungen gegenüberstehen.

 E.  Sonstige Kosten

 Die  Wirtschaft,  insbesondere  mittelständische  Unternehmen,  wird  nicht  belas-
 tet.  Auswirkungen  auf  Einzelpreise,  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das
 Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Mit  dem  Entwurf  werden  drei  Informationspflichten  für  die  Wirtschaft  einge-
 führt.  Hierdurch  entstehen  jährliche  Bürokratiekosten  in  Höhe  von  29  Mio.
 Euro  und  einmalig  11  Mio.  Euro.  Gleichzeitig  werden  zwei  Informationspflich-
 ten  für  die  Wirtschaft  vereinfacht,  wodurch  Bürokratiekosten  in  Höhe  von  jähr-
 lich 47,27 Mio. Euro eingespart werden.

 Durch  die  Neuregelung  von  §  28  des  Vierten  Buches  Sozialgesetzbuch  und
 §  2a  Abs.  2  des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes  werden  Verpflichtungen
 des  Arbeitgebers  eingeführt.  Die  Einführung  einer  internetgestützten  Sofort-
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meldung  zur  Sozialversicherung  führt  zu  geschätzten  Bürokratiekosten  in  Höhe
 von  19,97  Mio.  Euro  pro  Jahr.  Die  Einführung  einer  Hinweispflicht  der  Arbeit-
 geber  auf  die  Mitführungs-  und  Vorlagepflicht  von  Personaldokumenten  der
 Arbeitnehmer  führt  zu  geschätzten  Bürokratiekosten  in  Höhe  von  einmalig
 8,85  Mio.  Euro  im  ersten  Jahr  nach  Inkrafttreten  der  Regelung,  in  den  fol-
 genden  Jahren  in  Höhe  von  2,68  Mio.  Euro  pro  Jahr.  Diese  Verpflichtungen
 führen  in  der  Folge  zu  erheblich  einfacheren  Prüfverfahren  auf  der  Grundlage
 von  §  2  Abs.  1  des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes.  Insgesamt  kann  der
 darauf  folgende  Prüfungsablauf  durch  die  Behörden  der  Zollverwaltung  für
 Arbeitnehmer und Arbeitgeber erheblich schneller ablaufen.

 In  §  28a  Abs.  5  des  Vierten  Buches  Sozialgesetzbuch  wird  die  Möglichkeit  für
 Arbeitgeber  eingeführt,  Kopien  für  jede  Meldung  an  die  Sozialversicherung  an
 die  Arbeitnehmer  auch  in  Textform  zu  übermitteln.  Daneben  werden  die  Fälle
 reduziert,  in  denen  der  Arbeitgeber  eine  Änderungsmeldung  an  die  Sozialver-
 sicherung  abgeben  muss.  Hierfür  entfällt  dann  auch  die  Pflicht  zur  Erstellung
 einer  Kopie  für  den  Arbeitnehmer.  Hierdurch  wird  eine  Reduzierung  der  Büro-
 kratiekosten in Höhe von insgesamt 47,28 Mio. Euro erwartet.

 Für  die  Verwaltung  werden  drei  Informationspflichten  eingeführt  und  zwei  ver-
 einfacht.

 Für  Bürgerinnen  und  Bürger  werden  keine  Informationspflichten  eingeführt,
 geändert oder aufgehoben.
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Anlage  1
 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches
 Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Vierte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gemeinsame  Vor-
 schriften  für  die  Sozialversicherung  –  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  23.  Januar  2006  (BGBl.  I  S.  86,
 466),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …
 (BGBl.  I S.  …), wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  7a  Abs.  1  Satz  2  wird  das  Wort  „Angehöriger“
 durch  die  Wörter  „Ehegatte,  Lebenspartner  oder  Ab-
 kömmling“ ersetzt.

 2.  §  18h wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  3  wird  das  Wort  „sowie“  durch  einen
 Punkt ersetzt.

 bb)  Die Nummer 4 wird aufgehoben.

 b)  Die Absätze 5 bis 8 werden aufgehoben.

 3.  In  §  23c  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  der  Angabe
 „50  Euro“ die Wörter „im Monat“ eingefügt.

 4.  §  28a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 „7.  bei  Anträgen  auf  Altersrenten  oder  Aus-
 kunftsersuchen  des  Familiengerichts  in  Ver-
 sorgungsausgleichsverfahren,“.

 bb)  Die Nummern 10 und 11 werden aufgehoben.

 b)  Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Der  Nummer  1  wird  folgender  Buchstabe  ange-
 fügt:

 „f)  die Angabe der Staatsangehörigkeit,“.

 bb)  Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

 „a)  eine  Namens-,  Anschriften-  oder  Staatsan-
 gehörigkeitsänderung,  soweit  diese  Ände-
 rung nicht schon anderweitig gemeldet ist,“.

 cc)  Nummer 3 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Arbeitgeber  haben  den  Tag  des  Beginns  eines
 Beschäftigungsverhältnisses  bei  dessen  Aufnahme  an
 die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversicherung
 nach  Satz  2  zu  melden,  sofern  sie  Personen  in  folgen-
 den  Wirtschaftsbereichen  oder  Wirtschaftszweigen
 beschäftigen:

 1.  im Baugewerbe,

 2.  im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,

 3.  im Personenbeförderungsgewerbe,

 4.  im  Speditions-,  Transport-  und  damit  verbunde-
 nen Logistikgewerbe,

 5.  im Schaustellergewerbe,

 6.  bei Unternehmen der Forstwirtschaft,

 7.  im Gebäudereinigungsgewerbe,

 8.  bei  Unternehmen,  die  sich  am  Auf-  und  Abbau
 von Messen und Ausstellungen beteiligen,

 9.  in der Fleischwirtschaft.

 Die  Meldung  enthält  folgende  Angaben  über  den
 Beschäftigten:

 1.  den Familien- und die Vornamen,

 2.  die  Versicherungsnummer,  soweit  bekannt,  an-
 sonsten  die  zur  Vergabe  einer  Versicherungs-
 nummer  notwendigen  Angaben  (Tag  und  Ort  der
 Geburt, Anschrift),

 3.  die Betriebsnummer des Arbeitgebers und

 4.  den Tag der Beschäftigungsaufnahme.

 Die  Meldung  wird  in  der  Stammsatzdatei  nach  §  150
 Abs.  1  und  2  des  Sechsten  Buches  gespeichert.  Die
 Meldung  gilt  nicht  als  Meldung  nach  Absatz  1  Satz  1
 Nr.  1.  Sobald  die  Meldung  nach  Absatz  1  Satz  1  Nr.  1
 bei  der  Deutschen  Rentenversicherung  gespeichert
 wurde,  ist  die  in  der  Stammsatzdatei  nach  Satz  3  ge-
 speicherte Meldung unverzüglich zu löschen.“

 d)  In  Absatz  5  wird  das  Wort  „schriftlich“  durch  die
 Wörter „in Textform“ ersetzt.

 e)  In  Absatz  11  Satz  1  wird  das  Wort  „Sozialgesetz-
 buch“ gestrichen.

 5.  In  §  28b  Abs.  1  wird  nach  Satz  1  folgender  Satz  einge-
 fügt:

 „Dies  gilt  auch  für  die  Meldungen  nach  §  196  Abs.  2
 Satz 3 des Sechsten Buches.“

 6.  §  28p Abs.  1a Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Träger  der  Deutschen  Rentenversicherung  erlassen
 insoweit  die  erforderlichen  Verwaltungsakte  zur  Künst-
 lersozialabgabepflicht,  zur  Höhe  der  Künstlersozial-
 abgabe  und  zur  Höhe  der  Vorauszahlungen  nach  dem
 Künstlersozialversicherungsgesetz  einschließlich  der  Wi-
 derspruchsbescheide.“

 7.  §  111 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die Nummern 1a bis 1f werden aufgehoben.

 bb)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „§  28a  Abs.  1
 bis  3  oder  9“  durch  die  Angabe  „§  28a  Abs.  1
 bis 3, 4 Satz 1 oder Abs.  9“ ersetzt.
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b)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „in  den  Fällen  des
 Absatzes  1  Nr.  1a  bis  1d  und  1f  mit  einer  Geldbuße
 bis  zu  tausend  Euro,“  gestrichen  und  die  Angabe
 „Nr.  1e und 2“ durch die Angabe „Nr.  2“ ersetzt.

 8.  §  112 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „§  111  Abs.  1  Nr.  1
 und  1c“  durch  die  Angabe  „§  111  Abs.  1  Satz  1
 Nr.  1“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  3  wird  die  Angabe  „§  111  Abs.  1  Nr.  1d,
 1e  und  1f“  durch  die  Wörter  „§  111  Abs.  1  Satz  1
 Nr.  2,  soweit  sie  einen  Verstoß  im  Rahmen  ihrer  Prü-
 fungstätigkeit  nach  §  2  des  Schwarzarbeitsbekämp-
 fungsgesetzes feststellen“ ersetzt.

 c)  In  Nummer  4  wird  die  Angabe  „§  111  Abs.  1  Nr.  1a,
 1b,  2,  2a,  4,  8“  durch  die  Angabe  „§  111  Abs.  1
 Satz  1 Nr.  2, 2a, 4, 8“ ersetzt.

 d)  In  Nummer  4a  werden  die  Angabe  „§  111  Abs.  1
 Nr.  1a,  1b,  2,  4,  8“  durch  die  Angabe  „§  111  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  2,  4,  8“  ersetzt  und  nach  dem  Wort  „durch-
 geführt“  die  Wörter  „oder  eine  Meldung  direkt  an  sie
 erstattet“ eingefügt.

 Artikel 2

 Änderung des
 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes

 Das  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  vom  23.  Juli  2004
 (BGBl.  I  S.  1842),  zuletzt  geändert  durch  …  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …), wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Angabe  zu  §  2  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  2a  Mitführungs-  und  Vorlagepflicht  von  Aus-
 weispapieren“.

 b)  In  der  Angabe  zu  §  17  werden  nach  dem  Wort  „Po-
 lizeivollzugsbehörden“  die  Wörter  „des  Bundes  und“
 eingefügt.

 2.  §  2 Abs.  2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  Nummer  2  wird  folgende  Nummer  2a  einge-
 fügt:

 „2a.  der  Bundesnetzagentur  für  Elektrizität,  Gas,
 Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,“.

 b)  In  der  Nummer  10  wird  das  Wort  „und“  durch  ein
 Komma ersetzt.

 c)  Folgende Nummer 10a wird eingefügt:

 „10a.  den  für  die  Übermittlung  von  Daten  aus  der
 Gewerbeanzeige  nach  §  14  Abs.  9  Nr.  7  der
 Gewerbeordnung zuständigen Behörden und“.

 3.  Nach §  2 wird folgender Paragraf eingefügt:

 „§  2a
 Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren

 (1)  Bei  der  Erbringung  von  Dienst-  oder  Werkleistun-
 gen  sind  die  in  folgenden  Wirtschaftsbereichen  oder
 Wirtschaftszweigen  tätigen  Personen  verpflichtet,  ihren

 Personalausweis,  Pass,  Passersatz  oder  Ausweisersatz
 mitzuführen  und  den  Behörden  der  Zollverwaltung  auf
 Verlangen vorzulegen:

 1.  im Baugewerbe,

 2.  im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,

 3.  im Personenbeförderungsgewerbe,

 4.  im  Speditions-,  Transport-  und  damit  verbundenen
 Logistikgewerbe,

 5.  im Schaustellergewerbe,

 6.  bei Unternehmen der Forstwirtschaft,

 7.  im Gebäudereinigungsgewerbe,

 8.  bei  Unternehmen,  die  sich  am  Auf-  und  Abbau  von
 Messen und Ausstellungen beteiligen,

 9.  in der Fleischwirtschaft.

 (2)  Der  Arbeitgeber  hat  jeden  und  jede  seiner  Ar-
 beitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  nachweislich  und
 schriftlich  auf  die  Pflicht  nach  Absatz  1  hinzuweisen,
 diesen  Hinweis  für  die  Dauer  der  Erbringung  der  Dienst-
 oder  Werkleistungen  aufzubewahren  und  auf  Verlangen
 bei den Prüfungen nach §  2 Abs.  1 vorzulegen.“

 4.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Der  Nummer  1  werden  folgende  Nummern  vor-
 angestellt:

 „1.  entgegen  §  2a  Abs.  1  ein  dort  genanntes  Do-
 kument  nicht  mitführt  oder  nicht  oder  nicht
 rechtzeitig vorlegt,

 „2.  entgegen  §  2a  Abs.  2  den  schriftlichen  Hin-
 weis  nicht  oder  nicht  für  die  vorgeschrie-
 bene  Dauer  aufbewahrt  oder  nicht  oder  nicht
 rechtzeitig vorlegt,“.

 bb)  Die  bisherigen  Nummern  1  bis  3  werden  die
 Nummern 3 bis 5.

 b)  In  Absatz  3  werden  die  Angabe  „in  den  Fällen  des
 Absatzes  2  Nr.  1  Buchstabe  a  und  Nr.  3“  durch  die
 Angabe  „in  den  Fällen  des  Absatzes  2  Nr.  3  Buch-
 stabe  a  und  Nr.  5“  ersetzt  und  nach  den  Wörtern
 „dreißigtausend  Euro“  ein  Komma  und  die  Wörter
 „in  den  Fällen  des  Absatzes  2  Nr.  1  mit  einer  Geld-
 buße bis zu fünftausend Euro“ eingefügt.

 5.  In  §  12  Abs.  4  wird  die  Angabe  „nach  §  8  Abs.  2  Nr.  1
 Buchstabe  a  und  Nr.  3“  durch  die  Angabe  „nach  §  8
 Abs.  2 Nr.  3 Buchstabe a und Nr.  5“ ersetzt.

 6.  In  §  17  werden  in  der  Überschrift  und  in  Absatz  1  Satz  1
 Nr.  3  nach  dem  Wort  „Polizeivollzugsbehörden“  die
 Wörter „des Bundes und“ eingefügt.

 Artikel 3

 Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

 In  §  35  Abs.  1  Satz  4  des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch
 –  Allgemeiner  Teil  –  (Artikel  1  des  Gesetzes  vom  11.  Dezem-
 ber  1975,  BGBl.  I  S.  3015),  das  zuletzt  durch  …  vom  …
 (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,  werden  die  Angabe
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„  ,  nach  §  18h  Abs.  7  des  Vierten  Buches“  und  die  Wörter
 „  ,  das  Bundesamt  für  Güterverkehr,  soweit  es  Aufgaben  nach
 §  18h  Abs.  7  Satz  3  des  Vierten  Buches  durchführt,“  gestri-
 chen.

 Artikel 4

 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Sechste  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Gesetzliche  Ren-
 tenversicherung  –  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
 19.  Februar  2002  (BGBl.  I  S.  754,  1404,  3384),  zuletzt  ge-
 ändert  durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …),
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  255e  wie
 folgt gefasst:

 „§  255e  Bestimmung  des  aktuellen  Rentenwerts  für  die
 Zeit vom 1. Juli 2005 bis zum 1. Juli 2013“.

 2.  §  4 Abs.  1 Satz 1 Nr.  3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  Personen,  die  für  eine  begrenzte  Zeit  im  Ausland
 beschäftigt  sind  und  die  Staatsangehörigkeit  eines
 Staates  haben,  in  dem  die  Verordnung  (EWG)
 Nr.  1408/71 anzuwenden ist,“.

 3.  §  5 Abs.  1 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  werden  die  Wörter  „oder  entspre-
 chenden  kirchenrechtlichen  Regelungen“  gestri-
 chen.

 bb)  In  Nummer  3  werden  vor  den  Wörtern  „sat-
 zungsmäßige  Mitglieder“  die  Wörter  „Beschäf-
 tigte  im  Sinne  von  Nummer  2,  wenn  ihnen  nach
 kirchenrechtlichen  Regelungen  eine  Anwart-
 schaft  im  Sinne  von  Nummer  2  gewährleistet
 und  die  Erfüllung  der  Gewährleistung  gesichert
 ist, sowie“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Für  Personen  nach  Satz  1  Nr.  2  gilt  dies  nur,  wenn
 sie

 1.  nach  beamtenrechtlichen  Vorschriften  oder  Grund-
 sätzen  Anspruch  auf  Vergütung  und  bei  Krankheit
 auf Fortzahlung der Bezüge haben oder

 2.  nach  beamtenrechtlichen  Vorschriften  oder  Grund-
 sätzen  bei  Krankheit  Anspruch  auf  Beihilfe  oder
 Heilfürsorge haben oder

 3.  innerhalb  von  zwei  Jahren  nach  Beginn  des  Be-
 schäftigungsverhältnisses  in  ein  Rechtsverhältnis
 nach Nummer 1 berufen werden sollen oder

 4.  in  einem  öffentlich-rechtlichen  Ausbildungsver-
 hältnis stehen.“

 c)  In  dem  bisherigen  Satz  2  werden  nach  den  Wörtern
 „nach  Satz  1  Nr.  2  und  3“  die  Wörter  „sowie  nach
 Satz 2“ eingefügt.

 4.  In  §  6  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  werden  die  Wörter  „oder  An-
 stalten“  und  das  Komma  nach  den  Wörtern  „gesichert
 ist“ gestrichen und folgende Wörter angefügt:

 „und  wenn  diese  Personen  die  Voraussetzungen  nach  §  5
 Abs.  1 Satz 2 Nr.  1 und 2 erfüllen,“.

 5.  In  §  119  Abs.  3  Nr.  1  werden  die  Wörter  „der  Meldebe-
 hörden“ gestrichen.

 6.  §  150 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Nr.  6  werden  der  Punkt  durch  ein
 Komma ersetzt und folgende Nummern angefügt:

 „7.  Betriebsnummer des Arbeitgebers,

 8.  Tag der Beschäftigungsaufnahme.“

 b)  In  Absatz  5  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „aus-
 gestellt  werden  kann“  die  Wörter  „oder  für  eine
 Beschäftigung  die  Meldungen  nach  §  110  Abs.  1a
 Satz  2  des  Siebten  Buches  prüfen,  ob  die  Meldun-
 gen  nach  §  28a  des  Vierten  Buches  erstattet  wur-
 den“  eingefügt  und  die  Angabe  „§  18h  Abs.  7  des
 Vierten Buches oder“ gestrichen.

 7.  In  §  166  Abs.  1  Nr.  2c  wird  das  Wort  „  ,  Teilunterhalts-
 geld“ gestrichen.

 8.  §  196 Abs.  2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  zuständigen  Meldebehörden  haben  der  Da-
 tenstelle  der  Träger  der  Rentenversicherung  zur  Durch-
 führung  ihrer  Aufgaben  nach  §  150,  zur  Durchführung
 der  Versicherung  wegen  Kindererziehung  und  zur  Wei-
 terleitung  der  Sterbefallmitteilung  nach  §  101a  des
 Zehnten  Buches  die  erstmalige  Erfassung  und  jede
 Änderung  des  Vor-  und  des  Familiennamens,  des  Ge-
 schlechts  oder  eines  Doktorgrades,  den  Tag,  Monat,  das
 Jahr  und  den  Ort  der  Geburt  und  die  Anschrift  der  allei-
 nigen  oder  der  Hauptwohnung  eines  Einwohners  mitzu-
 teilen.  Bei  einer  Anschriftenänderung  ist  zusätzlich  die
 bisherige  Anschrift,  im  Falle  einer  Geburt  sind  zusätz-
 lich  die  Daten  der  Mutter  nach  Satz  1,  bei  Mehrlings-
 geburten  zusätzlich  die  Zahl  der  geborenen  Kinder  und
 im  Sterbefall  zusätzlich  der  Sterbetag  des  Verstorbenen
 mitzuteilen.  Die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenver-
 sicherung  übermittelt  die  Daten  einer  erstmaligen  Er-
 fassung  oder  Änderung  taggleich  an  die  zuständige  Ein-
 zugsstelle  nach  §  28i  des  Vierten  Buches,  soweit  diese
 bekannt ist.“

 9.  Dem §  230 wird folgender Absatz angefügt:

 „(6)  Personen,  die  nach  §  5  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  in  der
 bis  zum  31.  Dezember  2008  geltenden  Fassung  versi-
 cherungsfrei  waren,  bleiben  in  dieser  Beschäftigung
 versicherungsfrei.“

 10.  Dem §  231 wird folgender Absatz angefügt:

 „(7)  Personen,  die  nach  §  6  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  in  der
 bis  zum  31.  Dezember  2008  geltenden  Fassung  von  der
 Versicherungspflicht  befreit  waren,  bleiben  in  dieser
 Beschäftigung von der Versicherungspflicht befreit.“

 Artikel 5

 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

 In  §  110  Abs.  1a  des  Siebten  Buches  Sozialgesetzbuch
 –  Gesetzliche  Unfallversicherung  –  (Artikel  1  des  Gesetzes
 vom  7.  August  1996,  BGBl.  I  S.  1254),  das  zuletzt  durch  …
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,  werden  nach
 dem  Wort  „Einzugsstelle“  die  Wörter  „oder  der  Datenstelle
 der Träger der Rentenversicherung“ eingefügt.
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Artikel 6

 Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Zehnte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Sozialverwaltungs-
 verfahren  und  Sozialdatenschutz  –  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  18.  Januar  2001  (BGBl.  I  S.  130),  zuletzt
 geändert  durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …), wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  67e  Satz  1  wird  die  Angabe  „oder  §  18h  Abs.  7“  ge-
 strichen.

 2.  In  §  69  Abs.  2  Nr.  1  werden  nach  dem  Wort  „Bundes-
 entschädigungsgesetz,“  die  Wörter  „dem  Strafrechtli-
 chen  Rehabilitierungsgesetz,  dem  Beruflichen  Rehabi-
 litierungsgesetz,“ eingefügt.

 3.  §  101a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversi-
 cherung  übermittelt  die  Daten  einer  Sterbefallmit-
 teilung  (§  196  Abs.  2  Sechstes  Buch)  unverzüglich
 an die Deutsche Post AG.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Im  Satzteil  von  Nummer  1  werden  die  Wörter
 „Die  Sterbefallmitteilungen  dürfen“  durch  die
 Wörter  „Die  Sterbefallmitteilung,  die  von  der
 Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversicherung
 an  die  Deutsche  Post  AG  übermittelt  wird,  darf“
 ersetzt.

 bb)  In  Nummer  2  werden  die  Wörter  „Rentenversi-
 cherung und“ gestrichen.

 Artikel 7

 Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

 Das  Zwölfte  Buch  Sozialgesetzbuch  –  Sozialhilfe  –  (Arti-
 kel  1  des  Gesetzes  vom  27.  Dezember  2003,  BGBl.  I  S.  3022,
 3023), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  §  33 wird wie folgt gefasst:

 „§  33
 Beiträge für die Vorsorge

 (1)  Um  die  Voraussetzungen  eines  Anspruchs  auf  eine
 angemessene  Alterssicherung  zu  erfüllen,  können  insbe-
 sondere

 1.  Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung,

 2.  Beiträge zu landwirtschaftlichen Alterskassen,

 3.  Beiträge  zu  berufsständischen  Versorgungseinrich-
 tungen,  die  den  gesetzlichen  Rentenversicherungen
 vergleichbare Leistungen erbringen,

 4.  Beiträge  für  eine  eigene  kapitalgedeckte  Altersvor-
 sorge  in  Form  einer  lebenslangen  Leibrente,  wenn
 der  Vertrag  nur  die  Zahlung  einer  monatlichen  auf
 das  Leben  des  Steuerpflichtigen  bezogenen  lebens-
 langen  Leibrente  nicht  vor  Vollendung  des  60.  Le-
 bensjahres sowie

 5.  Aufwendungen  für  eine  zusätzliche  kapitalgedeckte
 Altersvorsorge  im  Sinne  des  §  10a  in  Verbindung  mit
 Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes

 übernommen werden.

 (2)  Um  die  Voraussetzungen  eines  Anspruchs  auf  ein
 angemessenes  Sterbegeld  zu  erfüllen,  können  die  erfor-
 derlichen Aufwendungen übernommen werden.“

 2.  In  §  42  Satz  1  Nr.  4  wird  das  Komma  nach  der  Angabe
 „§  32“  durch  die  Wörter  „sowie  die  Vorsorgebeiträge
 entsprechend §  33,“ ersetzt.

 Artikel 8

 Änderung des Sozialgerichtsgesetzes

 Das  Sozialgerichtsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  23.  September  1975  (BGBl.  I  S.  2535),  zuletzt
 geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  §  16 Abs.  2 wird aufgehoben.

 2.  §  131 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 wird aufgehoben.

 bb)  Der bisherige Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend.“

 b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „in  den  Fällen  des
 §  54 Abs.  1 Satz 1 und Abs.  4“ gestrichen.

 bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Satz  1  gilt  auch  bei  Klagen  auf  Verurteilung
 zum  Erlass  eines  Verwaltungsakts  und  bei  Kla-
 gen  nach  §  54  Abs.  4;  Absatz  3  ist  entsprechend
 anzuwenden.“

 Artikel 9

 Änderung des
 Dienstbeschädigungsausgleichsgesetzes

 §  2  des  Dienstbeschädigungsausgleichsgesetzes  vom
 11.  November  1996  (BGBl.  I  S.  1676),  das  zuletzt  durch  …
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „als  Grad  der  Min-
 derung  der  Erwerbsfähigkeit“  durch  die  Wörter  „als
 Grad  der  Schädigungsfolgen“  und  die  Wörter  „bei  einer
 Minderung  der  Erwerbsfähigkeit  um  20  vom  Hundert“
 durch  die  Wörter  „bei  einem  Grad  der  Schädigungsfol-
 gen von 20“ ersetzt.

 b)  Absatz 1a wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Feststellung  der  Min-
 derung  der  Erwerbsfähigkeit“  durch  die  Wörter
 „Feststellung  des  Grades  der  Schädigungsfolgen“
 ersetzt.

 bb)  In  den  Sätzen  2  bis  4  werden  jeweils  die  Wörter
 „Grad  der  Minderung  der  Erwerbsfähigkeit“  durch
 die Wörter „Grad der Schädigungsfolgen“ ersetzt.
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Artikel 10

 Änderung des
 Künstlersozialversicherungsgesetzes

 §  27  des  Künstlersozialversicherungsgesetzes  vom  27.  Juli
 1981  (BGBl.  I  S.  705),  das  zuletzt  durch  …  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Künstlersozialkasse  teilt  dem  zur  Abgabe  Ver-
 pflichteten  den  von  ihm  zu  zahlenden  Betrag  der  Künst-
 lersozialabgabe  und  die  zu  leistende  Vorauszahlung
 schriftlich  mit;  es  sei  denn,  diese  Verwaltungsakte  wer-
 den  von  den  Trägern  der  Deutschen  Rentenversicherung
 im  Rahmen  ihrer  Prüfung  bei  den  Arbeitgebern  nach
 §  28p des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erlassen.“

 b)  Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 „Liegen  die  Voraussetzungen  des  Satzes  1  vor,  können
 die  Träger  der  Deutschen  Rentenversicherung  die  Höhe
 der  Vorauszahlungen  im  Rahmen  eines  bei  ihnen  anhän-
 gigen Widerspruchsverfahrens herabsetzen.“

 Artikel 11

 Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenüber-
 mittlungsverordnung

 Die  Zweite  Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
 vom  31.  Juli  1995  (BGBl.  I  S.  1011),  zuletzt  geändert  durch
 … vom … (BGBl.  I S.  …), wird wie folgt geändert:

 1.  §  4 wird aufgehoben.

 2.  §  5 wird wie folgt gefasst:

 „§  5
 Datenübermittlungen an die Datenstelle

 der Träger der Rentenversicherung

 (1)  Nach  Speicherung  einer  Geburt  oder  einer  erstma-
 ligen  Erfassung  eines  Einwohners  aus  sonstigen  Grün-
 den  oder  nach  einer  Namensänderung,  einer  Änderung
 der  Anschrift,  einer  Änderung  des  Geschlechts,  einer
 Änderung  des  Doktorgrades  oder  einer  Änderung  des
 Tages  oder  Ortes  der  Geburt  oder  im  Sterbefall  übermit-
 teln  die  Meldebehörden  der  Datenstelle  der  Träger  der
 Rentenversicherung  zur  Vermeidung  unrechtmäßiger  Er-
 bringung  von  Geldleistungen  und  zur  Aktualisierung
 von  Versicherten-  und  Mitgliederbeständen  oder  zum
 Zwecke  der  Aktualisierung  der  bei  den  Trägern  der
 Deutschen  Rentenversicherung  gespeicherten  Daten  un-
 verzüglich  folgende  Daten  in  automatisierter  Form  (Ren-
 tenversicherungsmitteilung):

 1.  Familienname
 (mit Namensbestandteilen)  0101 bis 0106,

 2.  frühere Namen  0201 bis 0203,

 3.  Vornamen  0301 bis 0303,

 4.  Doktorgrad  0401,

 5.  Tag und Ort der Geburt  0601 bis 0603,

 6.  Geschlecht  0701,

 7.  gegenwärtige Anschrift
 der alleinigen Wohnung  1201 bis 1203, 1205,
 oder der Hauptwohnung  1206, 1208 bis 1212,

 8.  bei Änderung der Anschrift
 die bisherige Anschrift  1216 bis 1221,

 9.  Sterbetag  1901.

 (2)  Zur  Durchführung  der  Versicherung  wegen  Kin-
 dererziehung  übermitteln  die  Meldebehörden  zusätzlich
 zur  Mitteilung  der  Geburt  des  Kindes  nach  Absatz  1  eine
 Mitteilung  über  die  Mutter  mit  den  entsprechenden  Da-
 ten nach Absatz 1 (Geburtsmitteilung).“

 3.  In  §  6  Abs.  2a  Satz  1  werden  die  Wörter  „und  das  Bun-
 desverwaltungsamt,  an  die  Deutsche  Post  AG“  durch  die
 Wörter „  , an das Bundesverwaltungsamt“ ersetzt.

 Artikel 12

 Änderung der Datenerfassungs-
 und -übermittlungsverordnung

 Die  Datenerfassungs-  und  -übermittlungsverordnung  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  23.  Januar  2006
 (BGBl.  I  S.  152),  zuletzt  geändert  durch  …  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …), wird wie folgt geändert:

 1.  Dem §  5 Abs.  1 wird folgender Satz angefügt:

 „Dies  gilt  insbesondere  bei  Änderung  des  Namens,  der
 Staatsangehörigkeit  oder  der  Anschrift  eines  Beschäftig-
 ten.“

 2.  §  7 wird wie folgt gefasst:

 „§  7
 Sofortmeldung

 Der  Tag  des  Beginns  eines  Beschäftigungsverhält-
 nisses  ist  in  den  in  §  28a  Abs.  4  Satz  1  bis  3  des  Vierten
 Buches  Sozialgesetzbuch  genannten  Wirtschaftsberei-
 chen  oder  Wirtschaftszweigen  bei  dessen  Aufnahme  an
 die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversicherung  zu
 melden.“

 3.  §  15 wird aufgehoben.

 4.  In  §  38  Abs.  2  Satz  2  wird  das  Wort  „gilt“  durch  die  An-
 gabe „und §  32 Abs.  1 gelten“ ersetzt.

 Artikel 13

 Änderung der Beitragsverfahrensverordnung

 In  §  14  Abs.  1  Nr.  15  der  Beitragsverfahrensverordnung
 vom  3.  Mai  2006  (BGBl.  I  S.  1138),  die  zuletzt  durch  …  vom
 …  (BGBl.  I  S.  …)  geändert  worden  ist,  werden  die  Wörter
 „nach  §  18h  Abs.  7  des  Vierten  Buches  Sozialgesetzbuch
 und“ gestrichen.
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Artikel 14

 Änderung der Renten Service Verordnung

 Die  Renten  Service  Verordnung  vom  28.  Juli  1994
 (BGBl.  I  S.  1867),  zuletzt  geändert  durch  …  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …), wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  36  wie
 folgt gefasst:

 „§  36  (weggefallen)“.

 2.  In  §  7  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Witwer“
 die  Wörter  „oder  an  überlebende  Lebenspartner“  und  die
 Wörter  „der  Sterbeurkunde“  durch  die  Wörter  „eines
 amtlichen Sterbenachweises“ ersetzt.

 3.  §  9 Abs.  4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Die  Zahlung  laufender  Geldleistungen  ist  so
 rechtzeitig  zu  bewirken,  dass  die  Leistungen  den  Zah-
 lungsempfängern  nach  dem  gewöhnlichen  Verfahrensab-
 lauf  am  Auszahlungstag  im  Sinne  von  §  118  Abs.  1  und
 §  272a  Abs.  1  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch
 zur  Verfügung  stehen.  Die  Zahlung  sonstiger  Geldleis-
 tungen  ist  unverzüglich  nach  der  Erteilung  des  Zah-
 lungsauftrages zu bewirken.“

 4.  In  §  15  Abs.  2  Nr.  2  werden  nach  dem  Wort  „geheiratet“
 die  Wörter  „oder  eine  Eingetragene  Lebenspartnerschaft
 begründet“ eingefügt.

 5.  §  24 Abs.  1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Renten  Service  wertet  die  ihm  mit  den  Sterbefall-
 mitteilungen  übermittelten  Daten  im  Rahmen  der
 Zweckbestimmung  der  Übermittlung  aus,  um  beim  Tod
 des  Berechtigten  bei  laufenden  Inlandszahlungen  Über-
 zahlungen  zu  Lasten  der  Träger  der  Deutschen  Renten-
 versicherung  zu  vermeiden  (Abgleich  der  Sterbefallmit-
 teilungen).“

 6.  §  25 Abs.  1 Satz 3 wird aufgehoben.

 7.  In  §  29  Abs.  2  wird  nach  den  Wörtern  „Renten  Service“
 das Wort „rechtzeitig“ eingefügt.

 8.  §  30 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§  30
 Zahlung der Vorschüsse“.

 b)  In  Absatz  5  werden  die  Wörter  „vom  Hundert“  durch
 das Wort „Prozentpunkten“ ersetzt.

 9.  §  33 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Das  Entgelt  für  die  Dienstleistung  des
 Renten  Service  für  jede  Zahlung  wird  durch  Ver-
 einbarung  zwischen  der  Deutschen  Rentenversiche-
 rung  Bund  und  der  Deutschen  Post  AG  geregelt.
 Die  Vereinbarung  gilt  auch  für  die  Auszahlung  von
 Geldleistungen  der  gesetzlichen  Unfallversicherung
 durch  die  Deutsche  Post  AG  nach  Maßgabe  des
 §  99  des  Siebten  Buches  Sozialgesetzbuch.  Kommt
 eine  Vereinbarung  nicht  zu  Stande,  finden  die
 §§  317  bis  319  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  An-
 wendung,  wobei  Dritte  im  Sinne  von  §  317  des  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuchs  das  Bundesministerium  für
 Arbeit  und  Soziales  und  das  Bundesministerium  der
 Finanzen sind.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  wird  die  Angabe  „0,10  Deutsche
 Mark“ durch die Angabe „0,05 Euro“ ersetzt.

 bb)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „0,05  Deutsche
 Mark“ durch die Angabe „0,03 Euro“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  5  wird  die  Angabe  „0,025  Deutsche
 Mark“  durch  die  Angabe  „0,013  Euro  je  Bestands-
 fall und Monat“ ersetzt.

 10.  §  36 wird aufgehoben.

 Artikel 15

 Änderung der
 Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung

 In  §  3  Abs.  3  Nr.  3,  §  4  Abs.  1  Nr.  4,  Abs.  2  Nr.  1  und
 Abs.  5  Nr.  1  sowie  in  §  6  Abs.  1  Nr.  3  und  4  Buchstabe  c  der
 Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung  vom  16.  Februar
 2007  (BGBl.  I  S.  202),  die  zuletzt  durch  …  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …)  geändert  worden  ist,  wird  jeweils  die  Angabe  „den
 §  18h Abs.  7 und“ gestrichen.

 Artikel 16

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  am  1.  Januar  2009  in  Kraft,  soweit
 im folgenden Absatz nichts Abweichendes bestimmt ist.

 (2)  Artikel  1  Nr.  4  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb,
 Buchstabe  b  und  Nummer  5  sowie  Artikel  4  Nr.  5  und  8,
 Artikel  6  Nr.  3,  Artikel  11  und  Artikel  12  Nr.  3  treten  am
 1.  November 2009 in Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeiner Teil

 Schwarzarbeit  und  illegale  Beschäftigung  sind  in  Deutsch-
 land  nach  wie  vor  verbreitet  und  fügen  dem  Gemeinwesen
 schweren  Schaden  zu.  Die  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit
 und  illegalen  Beschäftigung  hat  daher  für  die  Bundesregie-
 rung  weiterhin  hohe  Priorität.  Mit  dem  Aktionsprogramm
 „Recht  und  Ordnung  auf  dem  Arbeitsmarkt“  hat  sie  ein  um-
 fangreiches  Maßnahmenpaket  beschlossen,  dessen  wesent-
 liche  Punkte  mit  diesem  Gesetzentwurf  umgesetzt  werden
 sollen.

 So  hat  sich  in  der  Praxis  gezeigt,  dass  sich  hinsichtlich  der
 Meldung  zur  Sozialversicherung  nach  §  28a  des  Vierten  Bu-
 ches  Sozialgesetzbuch  Unklarheiten  ergeben  können,  da  die
 Meldungen  nicht  vor  oder  mit  Beginn  der  Beschäftigung  ab-
 zugeben  sind,  sondern  mit  der  ersten  Lohn-  und  Gehaltsab-
 rechnung,  spätestens  innerhalb  von  sechs  Wochen  nach  dem
 Beschäftigungsbeginn  (§  6  Datenerfassungs-  und  -übermitt-
 lungsverordnung).  Eine  abschließende  Klärung  des  Sach-
 verhalts  ist  durch  die  Kontrollbehörden  vor  Ort  jedoch  nicht
 möglich,  wenn  eine  Meldung  bei  der  Deutschen  Rentenver-
 sicherung  Bund  noch  nicht  vorliegt.  Die  Praxis  hat  weiter
 gezeigt,  dass  insbesondere  bei  der  Feststellung  der  Persona-
 lien  Schwierigkeiten  hinsichtlich  der  eindeutigen  Identifi-
 zierung  der  Person  auftreten.  Einen  Beitrag  zu  einer  noch
 wirkungsvolleren  Verfolgung  der  Schwarzarbeit  und  illega-
 len  Beschäftigung  stellt  die  einfachere  und  schnellere  Iden-
 tifizierung  der  angetroffenen  Personen  dar.  Mit  diesem  Ge-
 setzentwurf sollen diese Defizite abgebaut werden.

 Eine  wesentliche  Verbesserung  für  die  Bekämpfung  der
 Schwarzarbeit  und  der  illegalen  Beschäftigung  ist  die  Einfüh-
 rung  der  Sofortmeldepflicht.  Sie  ermöglicht  eine  schnelle  und
 zweifelsfreie  Feststellung,  ob  der  Arbeitgeber  seinen  sozial-
 versicherungsrechtlichen  Pflichten  bereits  nachgekommen
 ist.  Durch  die  Neuregelung  wird  die  Behauptung  erschwert,
 die  Arbeit  sei  erst  am  Tag  der  Überprüfung  aufgenommen
 worden  und  eine  Meldung  damit  noch  nicht  erforderlich.  Die
 Behörden  können  nunmehr  unmittelbar  vor  Ort  feststellen,  ob
 das  Beschäftigungsverhältnis  der  Sozialversicherung  gemel-
 det  wurde.  Die  automatisierte  Sofortmeldung  in  den  Bran-
 chen,  in  denen  ein  erhöhtes  Risiko  für  Schwarzarbeit  und
 illegale  Beschäftigung  besteht,  wird  die  Arbeit  der  Behörden
 erheblich vereinfachen. Diese Meldung muss bei Aufnahme
 der  Beschäftigung  abgegeben  werden.  Liegt  bei  einer  Kon-
 trolle  in  diesen  Wirtschaftsbereichen  für  einen  Beschäftigten
 eine  solche  Meldung  nicht  in  der  Stammsatzdatei  bei  der
 Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversicherung  vor,  ist  dies
 ein  eindeutiges  Verdachtsmoment  für  Schwarzarbeit.  Auch
 die  Berufsgenossenschaften  der  Unfallversicherung  sollen
 im  Leistungsfall  auf  die  Stammsatzdatei  zugreifen  können,
 um  gegebenenfalls  bei  Verdacht  auf  Schwarzarbeit  den  Ar-
 beitgeber in Regress nehmen zu können.

 Der  Gesetzentwurf  sieht  weiter  die  Einführung  einer  Mitfüh-
 rungs-  und  Vorlagepflicht  von  Personaldokumenten  bei  der
 Erbringung  von  Dienst-  oder  Werkleistungen  in  den  Bran-
 chen  vor,  in  denen  ein  erhöhtes  Risiko  für  Schwarzarbeit  und
 illegale  Beschäftigung  besteht.  Schon  heute  muss  zur  eindeu-
 tigen  Personenidentifikation,  insbesondere  bei  ausländischen

 Beschäftigten,  auf  ein  Personaldokument  zurückgegriffen
 werden.  Weitere  Ausweise,  wie  der  Sozialversicherungsaus-
 weis  oder  die  Fahrerlaubnis,  können  nur  im  eingeschränkten
 Maße  zur  Identitätsfeststellung  herangezogen  werden.  Der
 Sozialversicherungsausweis  ist  nur  bei  den  sozialversiche-
 rungspflichtigen  Beschäftigten  vorhanden  und  überdies  nicht
 fälschungssicher.  Die  Einführung  einer  Pflicht  des  Arbeitge-
 bers  zur  einmaligen  nachweislichen  und  schriftlichen  Beleh-
 rung  seiner  Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  über  die
 Mitführungs-  und  Vorlagepflicht  von  Personaldokumenten
 mit  entsprechender  bußgeldbewehrter  Pflicht  zur  Aufbewah-
 rung  und  Vorlage  dieser  Belehrung  dient  der  Sicherstellung,
 dass  der  den  Weisungen  des  Arbeitgebers  unterliegende  Be-
 schäftigte tatsächlich seine Ausweispapiere bei sich führt.

 Die  Sofortmeldepflicht  zur  Sozialversicherung,  die  Mitfüh-
 rungs-  und  Vorlagepflicht  von  Ausweispapieren  und  die
 Hinweispflicht  des  Arbeitsgebers  sind  wesentliche  Verbes-
 serungen  für  die  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  und  illega-
 len  Beschäftigung.  Diese  wurden  auf  die  aufgeführten  Bran-
 chen  beschränkt,  die  ein  erhöhtes  Risiko  für  Schwarzarbeit
 und  illegale  Beschäftigung  aufweisen.  Schwarzarbeit  ist  in
 §  1  Abs.  2  SchwarzArbG  definiert.  Schwarzarbeit  leistet  da-
 nach,  wer  Dienst-  oder  Werkleistungen  erbringt  oder  aus-
 führen  lässt  und  dabei  gegen  sozialversicherungsrechtliche
 oder  steuerrechtliche  Pflichten  verstößt  bzw.  unberechtigt
 Sozialleistungen  bezieht  oder  gegen  Anzeige-  und  Eintra-
 gungspflichten  nach  Handwerks-  und  Gewerberecht  ver-
 stößt.  Illegale  Beschäftigung  umfasst  demgegenüber  die
 illegale  Ausländerbeschäftigung,  die  illegale  Arbeitnehmer-
 überlassung  sowie  Verstöße  gegen  das  Arbeitnehmer-Ent-
 sendegesetz.  Die  Messung  des  Ausmaßes  von  Schwarzarbeit
 und  illegaler  Beschäftigung  ist  Gegenstand  von  verschiede-
 nen  Forschungsarbeiten.  Anhand  von  empirischen  Studien
 kommt  die  Forschungsabteilung  der  Rockwool-Foundation
 auf  der  Basis  von  wiederholten  Befragungen  zu  dem  Ergeb-
 nis,  dass  Schwarzarbeit  2004  gut  3  Prozent  des  gesamten
 Arbeitsvolumens  ausmacht.  Gleiche  Arbeitsproduktivität
 unterstellt,  entspräche  dies  auch  einem  Anteil  des  Brutto-
 inlandsprodukts  von  3  Prozent  in  2004.  Nach  den  makro-
 ökonomischen  Untersuchungen  des  Instituts  für  angewandte
 Wirtschaftsforschung  (IAW)  in  Tübingen  und  Prof.  Fried-
 rich  Schneider  wird  das  Volumen  der  so  genannten  Schat-
 tenwirtschaft  für  das  Jahr  2007  auf  349  Mrd.  Euro  ge-
 schätzt.  In  Relation  zum  Bruttoinlandsprodukt  sind  das
 14,7  Prozent.  Der  Anteil  ist  hier  deutlich  rückläufig  und
 wird  für  2007  so  gering  wie  seit  1997  nicht  mehr  einge-
 schätzt.  Die  Studien  von  IAW  und  Prof.  Friedrich  Schneider
 legen  allerdings  anstelle  der  Schwarzarbeit  den  weiter  ge-
 fassten  Begriff  der  Schattenwirtschaft  zu  Grunde.  Sieht  man
 von  den  Unterschieden  der  definitorischen  Abgrenzung  ab,
 so  ist  die  Abweichung  der  verschiedenen  Studien  im
 Wesentlichen  methodisch  bedingt.  Makroökonomische
 Ansätze,  wie  die  so  genannte  Bargeldmethode  von  Prof.
 Friedrich  Schneider,  neigen  nach  Auffassung  der  meisten
 Experten  zu  Überschätzungen,  Befragungen  (Rockwool-
 Studie)  dagegen  zu  Unterschätzungen  der  Schwarzarbeit.
 Für  das  genaue  Ausmaß  der  Schwarzarbeit  besteht  damit
 eine  beträchtliche  Unsicherheitsmarge.  Es  stehen  jedoch
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keine  geeigneteren  Methoden  zur  Messung  von  Niveau  und
 Entwicklung  der  Schwarzarbeit  zur  Verfügung.  Es  liegt
 vielmehr  in  der  Natur  der  Schwarzarbeit,  dass  Umfang  und
 Entwicklung  nicht  genau  errechnet  und  mit  absoluten  Zah-
 len  belegt  werden  können.  Dies  gilt  erst  recht  hinsichtlich
 des  Umfanges  von  Schwarzarbeit  und  illegaler  Beschäfti-
 gung  in  den  einzelnen  Branchen  der  deutschen  Volkswirt-
 schaft.  Da  eine  wissenschaftlich  belegte  Messung  nicht  zur
 Verfügung  steht,  muss  auf  andere  Kriterien  zurückgegriffen
 werden,  um  den  Kreis  der  betroffenen  Branchen  zu  bestim-
 men.

 Zunächst  sind  die  Branchen  erfasst,  denen  der  Gesetzgeber
 bereits  in  der  Vergangenheit  ein  erhöhtes  Risiko  für
 Schwarzarbeit  bescheinigt  hat.  Dies  ist  der  Fall  in  den  Bran-
 chen,  in  denen  aufgrund  von  §  18h  Abs.  6  des  Vierten  Bu-
 ches  Sozialgesetzbuch  bisher  der  Sozialversicherungsaus-
 weis  mitführungspflichtig  war.  Neu  aufgenommen  wurde
 die  Fleischwirtschaft,  in  der  das  Bundesministerium  der
 Finanzen  mit  den  Wirtschaftsverbänden  und  den  Gewerk-
 schaften  ein  Aktionsbündnis  gegen  Schwarzarbeit  und  ille-
 gale  Beschäftigung  geschlossen  hat.  Die  Bündnispartner
 haben  wesentliche  Informationen  hierzu  beigetragen.  Über-
 ragenden  Anteil  haben  jedoch  die  Erfahrungen  der  Finanz-
 kontrolle  Schwarzarbeit  der  Zollverwaltung  bei  ihrer  tägli-
 chen  Arbeit.  Letztlich  hat  sich  die  Bundesregierung  jedoch
 nicht  nur  eigener  Erkenntnisse  zur  Festlegung  der  Branchen
 bedient.  So  finden  sich  zum  Beispiel  im  Zehnten  Bericht  der
 Bundesregierung  über  die  Auswirkungen  des  Gesetzes  zur
 Bekämpfung  der  illegalen  Beschäftigung  –  BillBG  –  (Bun-
 destagsdrucksache  15/5934)  wichtige  Einschätzungen  der
 Länder,  welche  Branchen  von  Schwarzarbeit  und  illegaler
 Beschäftigung besonders betroffen sind.

 Darüber  hinaus  muss  für  einen  eindeutigen  Personenab-
 gleich  mit  den  Versichertenkonten  der  Rentenversicherung
 im  Verdachtsfall  die  Qualität  der  Anschriftenidentität  ange-
 hoben  werden.  Aus  diesem  Grund  erhalten  die  Träger  der
 Deutschen  Rentenversicherung  über  ihre  Datenstelle  aktua-
 lisierte  Anschriftendaten,  die  von  den  Meldebehörden  in
 den  Fällen  einer  Geburt,  Anschriftenänderung  oder  im  Ster-
 befall  übermittelt  werden.  Mit  dieser  zentralen  Übermitt-
 lung  der  Anschriftendaten  werden  darüber  hinaus  die  beson-
 deren  Meldungen  der  Arbeitgeber  in  den  Fällen  einer  An-
 schriftenänderung  obsolet.  Die  aktualisierten  Anschriften-
 daten  werden  deshalb  im  Rahmen  des  Meldeverfahrens  der
 Sozialversicherung  den  Einzugsstellen  und  der  Bundes-
 agentur  für  Arbeit  ebenfalls  von  der  Datenstelle  der  Träger
 der  Rentenversicherung  übermittelt.  Die  Meldebehörden
 der  Kommunen  wie  auch  die  Rentenversicherungsträger
 werden  durch  dieses  Verfahren  von  erheblichen  Kosten
 entlastet,  da  nach  der  einmaligen  Umstellung  die  bisher
 notwendigen  Einzelaufklärungen  in  Fällen,  in  denen  die
 Anschriften  von  den  Rentenversicherungsträgern  wegen
 Abweichungen geprüft werden mussten, entfallen.

 Die  Deutsche  Rentenversicherung  Bund  versendet  ca.  30  Mil-
 lionen  Informationen  im  Jahr  für  ihre  Versicherten,  unterhält
 für  alle  Versicherten  Versicherungskonten  und  stellt  im  Rah-
 men  der  Schwarzarbeitsbekämpfung  und  der  Feststellung
 von  Leistungsmissbrauch  entsprechende  Auskünfte  an  an-
 dere  Träger  und  den  Behörden  der  Zollverwaltung  zur  Ver-
 fügung.  Dabei  ist  es  unbedingt  notwendig,  dass  die  Anschrif-
 ten  in  aktueller  Form  vorliegen.  Bisher  geschieht  diese  Ak-

 tualisierung  lediglich  unzureichend  über  die  Meldungen  der
 Arbeitgeber  zur  Sozialversicherung,  soweit  diesen  eine  An-
 schriftenänderung bekannt wird.

 Rund  20  Prozent  der  Anschriften  sind  deshalb  fehlerhaft.
 Daraus  ergibt  sich  ein  Mehraufwand  bei  der  Ermittlung  der
 Daten,  die  jeweils  in  einer  Einzelabfrage  aufgeklärt  werden
 müssen.  Zukünftig  sollen  deshalb  dieselben  Daten,  die  dem
 Bundeszentralamt  für  Steuern  zur  Verfügung  gestellt  wer-
 den,  in  Datenkopie  der  Datenstelle  der  Träger  der  Renten-
 versicherung  übermittelt  werden.  Ein  Mehraufwand  für  die
 Meldebehörden  entsteht  dadurch  nicht,  vielmehr  ist  auch
 hier  mit  einer  erheblichen  Aufwandsreduzierung  zu  rech-
 nen.  Außerdem  entfällt  durch  dieses  zentralisierte  Verfahren
 die  besondere  Meldung  an  den  Renten  Service  der  Deut-
 schen  Post  AG  für  die  Meldebehörden,  da  auch  dieser  nun-
 mehr  die  Daten  über  die  Datenstelle  der  Träger  der  Renten-
 versicherung erhält.

 Darüber  hinaus  enthält  der  Gesetzentwurf  eine  Änderung  des
 Sozialhilferechts.  Als  Folgeänderung  zur  Einbeziehung  von
 Beziehern  einer  Rente  wegen  voller  Erwerbsminderung  in
 die  steuerliche  Förderung  durch  das  Eigenheimrentengesetz
 ist  vorgesehen,  dass  auch  für  hilfebedürftige  und  voll  er-
 werbsgeminderte  Personen  die  Übernahme  von  Beiträgen  für
 eine Altersvorsorge durch die Sozialhilfe ermöglicht wird.

 Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  für  die  im  Be-
 reich  der  Sozialversicherung  vorgesehenen  Maßnahmen
 einschließlich  der  entsprechenden  Begleitregelungen  in  den
 Folgeartikeln  stützt  sich  auf  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  7  und  12
 des  Grundgesetzes  (GG).  Für  Artikel  8  folgt  die  Gesetzge-
 bungskompetenz  des  Bundes  aus  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  1
 GG.  Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  für  die  im
 Bereich  der  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  ergriffenen
 Maßnahmen  (Artikel  2)  ergibt  sich  aus  Artikel  74  Abs.  1
 Nr.  11  GG  und  für  die  Vorschriften  zur  Bußgeldbewehrung
 aus Artikel 74 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 GG.

 Bei  der  vorgesehenen  Änderung  im  SGB  XII  handelt  es  sich
 um  eine  Erweiterung  des  Leistungsumfangs  des  Vierten  Ka-
 pitels  um  die  Möglichkeit  einer  Übernahme  von  Vorsor-
 geaufwendungen,  insbesondere  für  den  Aufbau  einer  ange-
 messenen  Altersvorsorge.  Die  rechtlichen  und  in  der  Kon-
 sequenz  auch  die  wirtschaftlichen  Rahmenbedingungen  für
 die  obligatorische  und  die  ergänzende  freiwillige  Altersvor-
 sorge  sind  bundesgesetzlich  und  bundeseinheitlich  geregelt.
 Zur  Wahrung  der  Rechts-  und  insbesondere  der  Wirtschafts-
 einheit  ist  es  erforderlich,  dass  auch  die  Übernahme  solcher
 Vorsorgebeiträge  im  Falle  von  Hilfebedürftigkeit  nach  dem
 SGB  XII  bundeseinheitlich  ermöglicht  wird.  Gerade  dauer-
 haft  voll  erwerbsgeminderte  Personen  im  Erwerbsalter  sind
 im  Falle  von  Hilfebedürftigkeit  in  besonderem  Maße  auf
 den  Aufbau  einer  zusätzlichen  Altersvorsorge  zur  Vermei-
 dung von Hilfebedürftigkeit im Alter angewiesen.

 Bei  einem  Verzicht  auf  eine  bundeseinheitliche  Regelung
 bliebe  die  Übernahme  von  Vorsorgebeiträgen  für  hilfebe-
 dürftige  und  voll  erwerbsgeminderte  Personen  den  Ländern
 vorbehalten.  Unterschiedliche  Länderregelungen  könnten
 dazu  führen,  dass  die  rechtlichen  Rahmenbedingungen  hil-
 febedürftige  und  dauerhaft  voll  erwerbsgeminderte  Perso-
 nen  in  Abhängigkeit  von  ihrem  Wohnort  von  der  Möglich-
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keit  des  Aufbaus  einer  zusätzlichen  Altersvorsorge  aus-
 schließen.  Ferner  würden  den  Anbietern  von  Produkten  der
 zusätzlichen  Altersvorsorge  in  den  Ländern  unterschied-
 liche  Voraussetzungen  für  ihre  wirtschaftliche  Betätigung
 eingeräumt.  Ferner  würde  der  Grundsatz  der  freien  Wohn-
 ortwahl  eingeschränkt,  wenn  durch  den  Umzug  in  ein  ande-
 res  Bundesland  hilfebedürftige  und  dauerhaft  voll  erwerbs-
 geminderte  Personen  die  Übernahme  von  Vorsorgebeiträgen
 durch die Sozialhilfe verlieren würden.

 Bundesgesetzliche  Regelungen  für  den  Bereich  der  Be-
 kämpfung  der  Schwarzarbeit  und  der  illegalen  Beschäfti-
 gung  sind  zur  Wahrung  der  Wirtschaftseinheit  im  Sinne  des
 Artikels  72  Abs.  2  GG  erforderlich.  Zur  Intensivierung  der
 Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  werden  die  bisherigen  bun-
 desgesetzlichen  Regelungen  ausgebaut.  Unterschiedliche
 Regelungen  in  den  Ländern  hätten  zur  Folge,  dass  die  Be-
 kämpfung  der  Schwarzarbeit  innerhalb  des  Bundesgebiets
 unterschiedlich  erfolgen  würde.  Dies  würde  zu  unterschied-
 lichen  Standortbedingungen  für  die  Wirtschaftsunterneh-
 men  in  den  einzelnen  Bundesländern  und  damit  zu  Wettbe-
 werbsverzerrungen  führen.  Die  Einheit  des  Wirtschaftsgefü-
 ges  innerhalb  der  Bundesrepublik  Deutschland  wäre  damit
 gefährdet.  Der  Erlass  eines  Bundesgesetzes  liegt  auch  im
 gesamtstaatlichen  Interesse,  weil  unterschiedliche  landes-
 rechtliche  Regelungen  erhebliche  Nachteile  für  die  Gesamt-
 wirtschaft  mit  sich  brächten.  Eine  bundesgesetzliche  Rege-
 lung  zur  Bußgeldbewehrung  ist  darüber  hinaus  zur  Wahrung
 der  Rechtseinheit  gemäß  Artikel  72  Abs.  2  GG  erforderlich.
 Eine  Gesetzesvielfalt  auf  Länderebene  würde  zu  einer
 Rechtszersplitterung  führen,  weil  gleichartige  Rechtsver-
 stöße  je  nach  Bundesland  unterschiedlich  geahndet  werden
 könnten.

 Gleichstellungspolitische Aspekte

 Gleichstellungspolitische Aspekte sind nicht berührt.

 B.  Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung des SGB  IV)

 Zu Nummer 1  (§  7a)

 Redaktionelle Klarstellung des Begriffes „Angehöriger“.

 Zu Nummer 2  (§  18h)

 Mit  der  Einführung  der  Mitführungs-  und  Vorlagepflicht  der
 Personaldokumente  ist  eine  besondere,  bußgeldbewehrte
 Mitführungs-  und  Vorlagepflicht  des  Sozialversicherungs-
 ausweises  zukünftig  nicht  mehr  notwendig.  Die  Personen-
 identifizierung  kann  über  die  Personaldokumente  auch  ge-
 genüber der Sozialversicherung eindeutig erfolgen.

 Zu Nummer 3  (§  23c)

 Redaktionelle  Klarstellung,  dass  es  sich  um  eine  monatliche
 Freigrenze handelt.

 Zu Nummer 4  (§  28a)

 Mit  der  Einführung  einer  Übermittlung  der  aktuellen  An-
 schriftendaten  durch  die  Meldebehörden  direkt  an  die  Deut-
 sche  Rentenversicherung  zur  Übernahme  in  die  Versicher-
 tenkonten  ist  es  nicht  mehr  notwendig,  dass  die  Anschrif-

 tenänderung  zwingend  eine  eigenständige  Meldung  im  Mel-
 deverfahren  der  Sozialversicherung  auslöst.  Zukünftig  sind
 diese  Angaben  nur  mit  der  Abgabe  einer  anderen  Meldung
 aktualisiert  abzugeben.  Mit  der  Einführung  der  Nummer  7
 wird  klargestellt,  dass  auch  in  Fällen  einer  gesonderten  Mel-
 dung  nach  §  194  Abs.  1  Satz  1  und  2  des  Sechsten  Buches
 Sozialgesetzbuch  die  elektronische  Übermittlung  möglich
 ist.  Ansonsten  handelt  es  sich  um  redaktionelle  Änderun-
 gen.

 Zu Buchstabe c  (§  28a Abs.  4)

 Für  die  Wirtschaftsbereiche,  in  denen  ein  erhöhtes  Risiko  für
 Schwarzarbeit  und  illegale  Beschäftigung  besteht,  wird  eine
 Sofortmeldung  bei  Aufnahme  der  Beschäftigung  eingeführt.
 Der  Katalog  der  Wirtschaftsbereiche  wurde  über  den  Kreis
 der  Wirtschaftsbereiche,  in  denen  bisher  eine  Mitführungs-
 pflicht  des  Sozialversicherungsausweises  bestand,  hinaus  um
 die  Fleischwirtschaft  erweitert,  in  der  das  Bundesministe-
 rium  der  Finanzen  mit  den  Wirtschaftsverbänden  und  den  Ge-
 werkschaften  ein  Aktionsbündnis  gegen  Schwarzarbeit  und
 illegale  Beschäftigung  geschlossen  hat.  Die  Meldung  ist
 direkt  an  die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversicherung
 zu  erstatten  und  wird  dort  für  die  Prüfzwecke  im  Rahmen  der
 Schwarzarbeitsbekämpfung  und  möglicher  Regressansprü-
 che  der  Unfallversicherungsträger  wegen  Schwarzarbeit  in
 der  Stammsatzdatei  solange  vorgehalten,  bis  die  ordentliche
 Anmeldung  zur  Sozialversicherung  erfolgt  ist.  Eine  fehlende
 Sofortmeldung gilt als Indiz für Schwarzarbeit.

 Zu Buchstabe d  (§  28a Abs.  5)

 Die  Regelung  eröffnet  den  Arbeitgebern,  die  über  geeignete
 technisch  gesicherte  Abrufverfahren  für  ihre  Arbeitnehmer
 verfügen,  die  Kopie  einer  Meldung  auch  in  elektronischer
 Form  ihren  Beschäftigten  zu  übermitteln.  Entsprechende
 Verfahren  sind  in  der  Praxis  vorhanden  und  können  ohne
 größeren  Verfahrensaufwand  zum  Einsatz  kommen.  Es  wird
 davon  ausgegangen,  dass  ca.  30  Prozent  der  Beschäftigten
 zukünftig in dieser Form die Meldekopie abrufen können.

 Zu Nummer 5  (§  28b Abs.  1 Satz 1)

 Weiterleitung  der  Anschriftenänderung,  die  ab  1.  November
 2009  über  die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversiche-
 rung  erfolgt,  an  die  anderen  Träger  der  Sozialversicherung,
 um  weiterhin  die  aktuellen  Anschriften  zur  Erfüllung  der
 Aufgaben zur Verfügung zu haben.

 Zu Nummer 6  (§  28p Abs.  1a Satz 3)

 Die  Träger  der  Deutschen  Rentenversicherung  haben  mit
 dem  Dritten  Gesetz  zur  Änderung  des  Künstlersozialversi-
 cherungsgesetzes  und  anderer  Gesetze  vom  12.  Juni  2007
 (BGBl.  I  S.  1034)  die  eigene  Aufgabe  erhalten,  im  Rahmen
 ihrer  Prüfung  bei  den  Arbeitgebern  im  Hinblick  auf  den  Ge-
 samtsozialversicherungsbeitrag  auch  die  Entrichtung  der
 Künstlersozialabgabe  durch  diese  Unternehmer  zu  prüfen.
 Die  Begründung  zum  Dritten  Gesetz  zur  Änderung  des
 Künstlersozialversicherungsgesetzes  und  anderer  Gesetze
 hat  bezüglich  der  konkreten  Aufgaben  der  Träger  der  Deut-
 schen  Rentenversicherung  neben  den  Widerspruchsbeschei-
 den  auch  die  Feststellung  der  Abgabepflicht  dem  Grunde
 und  der  Höhe  nach  enthalten  (vgl.  Bundestagsdrucksache
 16/4373).  Durch  die  Änderungen  werden  nun  die  Inhalte
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der  von  den  Trägern  der  Deutschen  Rentenversicherung  zu
 erlassenden  Bescheide  in  §  28p  des  Vierten  Buches  einzeln
 aufgeführt.  Damit  wird  klargestellt,  dass  die  Prüfung  zur
 rechtzeitigen  und  vollständigen  Entrichtung  der  Künstler-
 sozialabgabe  auch  die  Vorauszahlung  umfasst  und  diese  in
 den  Bescheiden  der  Träger  der  Deutschen  Rentenversiche-
 rung  aufgenommen  wird.  Damit  wird  auch  sichergestellt,
 dass  die  abgabepflichtigen  Arbeitgeber  im  Rahmen  der  Be-
 triebsprüfung  nur  von  den  Trägern  der  Deutschen  Renten-
 versicherung  beschieden  werden.  Im  Rahmen  der  sonstigen
 Abgabeerhebung  erteilt  weiterhin  die  Künstlersozialkasse
 die notwendigen Bescheide.

 Zu den Nummern 7 und 8  (§§  111, 112)

 Anpassung  der  Bußgeldvorschriften  an  die  Änderung  in  den
 §§  18h und 28a.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Schwarzarbeits-
 bekämpfungsgesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Bei  der  Anpassung  der  Inhaltsübersicht  sowie  der  Ergän-
 zung  der  Überschrift  zu  §  17  handelt  es  sich  um  eine  Folge-
 änderung  zu  der  Einfügung  eines  neuen  Paragrafen  in  das
 Gesetz  zur  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  und  illegalen
 Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz).

 Zu Nummer 2  (§  2)

 Zu Buchstabe a

 Mit  dem  Inkrafttreten  des  Zweiten  Gesetzes  zur  Änderung
 des  Arbeitnehmer-Entsendegesetzes  am  28.  Dezember  2007
 (BGBl.  I  S.  3140)  gilt  das  Arbeitnehmer-Entsendegesetz
 auch  für  Tarifverträge  für  Briefdienstleistungen.  Die  Be-
 hörden  der  Zollverwaltung  sind  nach  §  2  Abs.  1  des
 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes  i.  V.  m.  §  2  Abs.  1  des
 Arbeitnehmer-Entsendegesetzes  für  die  Prüfung  der  Arbeits-
 bedingungen  nach  §  1  des  Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
 zuständig.  Die  Bundesnetzagentur  für  Elektrizität,  Gas,
 Telekommunikation,  Post  und  Eisenbahnen  (Bundesnetz-
 agentur)  ist  für  die  Lizenzerteilung  an  die  Briefdienstleister
 zuständig.  Um  einen  wirkungsvollen  Informationsaustausch
 nach  §  6  Abs.  1  des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes  zu
 gewährleisten,  wird  die  Bundesnetzagentur  als  Zusammen-
 arbeitsbehörde  in  §  2  Abs.  2  des  Schwarzarbeitsbekämp-
 fungsgesetzes  aufgenommen.  Insbesondere  hinsichtlich  der
 Einhaltung  der  Voraussetzungen  nach  §  6  Abs.  3  des  Post-
 gesetzes  (PostG)  im  Postdienstleistungsbereich  und  der  Min-
 destarbeitsbedingungen  nach  dem  Arbeitnehmer-Entsende-
 gesetz  (AEntG)  ist  eine  intensive  Zusammenarbeit  der  Be-
 hörden  der  Zollverwaltung  mit  der  Bundesnetzagentur  sinn-
 voll  und  notwendig.  Die  ihnen  obliegenden  hoheitlichen
 Aufgaben,  insbesondere  die  Berücksichtigung  sozialer  Be-
 lange  als  Ziel  der  Regulierung  des  Postwesens  durch  die
 Bundesnetzagentur  (§  2  Abs.  2  Nr.  5  PostG)  und  die  Intensi-
 vierung  der  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  und  der  illega-
 len  Beschäftigung  (§  1  Abs.  1  SchwarzArbG)  sowie  die
 Wahrung  von  Mindestarbeitsbedingungen  (§  2  Abs.  1  Nr.  5
 SchwarzArbG/§  2  Abs.  1  AEntG)  durch  die  Behörden  der
 Zollverwaltung  werden  durch  die  gegenseitige  Unterstüt-
 zung effektiver wahrgenommen werden können.

 Zu Buchstabe b

 Redaktionelle  Folgeänderung  aufgrund  der  Aufnahme  der
 neuen  Nummer  10a  in  §  2  Abs.  2  des  Schwarzarbeitsbekämp-
 fungsgesetzes.

 Zu Buchstabe c

 Die  nach  Landesrecht  für  die  Aufgaben  nach  §  14  Abs.  1  der
 Gewerbeordnung  zuständigen  Behörden  sind  nach  §  14
 Abs.  9  Nr.  7  der  Gewerbeordnung  berechtigt,  die  Daten  der
 Gewerbeanzeigen  auch  an  die  Zollverwaltung  zur  Wahrneh-
 mung  der  ihr  nach  dem  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,
 nach  §  405  Abs.  1  i.  V.  m.  §  404  Abs.  2  des  Dritten  Buches
 Sozialgesetzbuch  sowie  nach  dem  Arbeitnehmerüberlas-
 sungsgesetz  obliegenden  Aufgaben  zu  übermitteln.  Diese  Be-
 hörden  werden  deshalb  auch  als  Zusammenarbeitsbehörden
 in das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz aufgenommen.

 Zu Nummer 3  (§  2a)

 Um  die  Identitätsfeststellung  bei  Prüfungen  nach  §  2  Abs.  1
 des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes  zu  erleichtern,
 wird  eine  Pflicht  zur  Mitführung  und  Vorlage  von  Aus-
 weispapieren  bei  der  Erbringung  von  Dienst-  oder  Werkleis-
 tungen  in  Wirtschaftsbereichen,  in  denen  ein  erhöhtes  Risiko
 für  Schwarzarbeit  und  illegale  Beschäftigung  besteht,  im
 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz gesetzlich verankert.

 Bei  Prüfungen  nach  §  2  Abs.  1  des  Schwarzarbeitsbekämp-
 fungsgesetzes  müssen  alle  bei  der  Erbringung  einer  Dienst-
 oder  Werkleistung  angetroffenen  Personen  identifiziert  wer-
 den.

 Die  Identität  einer  Person  wird  grundsätzlich  mit  einem  amt-
 lichen  Lichtbildausweis  nachgewiesen.  Die  eindeutige  Iden-
 tifikation  aller  Personen  ist  mit  Hilfe  eines  Personalauswei-
 ses,  eines  Passes  oder  eines  Ausweisersatzdokumentes  mög-
 lich.  Weitere  Ausweise,  wie  der  Sozialversicherungsausweis
 oder  die  Fahrerlaubnis,  können  nur  in  eingeschränktem
 Maße  zur  Identitätsfeststellung  herangezogen  werden.  Der
 Sozialversicherungsausweis  ist  nur  bei  den  sozialversiche-
 rungspflichtig  Beschäftigten  vorhanden  und  überdies  nicht
 fälschungssicher.  Eine  Fahrerlaubnis  ist  ebenfalls  nicht  bei
 allen  angetroffenen  Personen  vorhanden.  Außerdem  ist  es
 unter Umständen schwierig, ihre Echtheit zu beurteilen.

 Weiterhin  ist  es  für  eine  zügige  Identitätsfeststellung  erfor-
 derlich,  dass  die  kontrollierten  Personen  die  Ausweispapiere
 tatsächlich  mitführen  und  vorweisen.  Andernfalls  muss  die
 Identität  in  einem  zeitaufwändigen  Verfahren  ermittelt  wer-
 den,  durch  Anfragen  bei  den  Einwohnermeldeämtern  oder
 örtlichen  Polizeidienststellen.  Ein  Onlinezugriff  auf  die  kom-
 munalen Melderegister besteht nicht.

 Ziel  ist  es  daher,  das  derzeitige  Prüfverfahren  der  Behörden
 der  Zollverwaltung  durch  eine  schnellere  und  zweifelsfreie
 Identifikation  der  kontrollierten  Personen  zu  vereinfachen
 und  zu  beschleunigen.  Der  Personalausweis,  der  Pass  oder
 ein  Ausweisersatzdokument  sind  für  die  Identitätsfeststel-
 lung  am  besten  geeignet,  weil  in  der  Regel  alle  Personen  un-
 abhängig  von  der  Art  der  von  ihnen  erbrachten  Dienst-  oder
 Werkleistungen  und  ihrer  Herkunft  über  diese  Ausweis-
 papiere  verfügen.  Daneben  ist  sicherzustellen,  dass  die  ge-
 prüften  Personen  den  Personalausweis,  Pass  oder  ggf.  ein
 Ausweisersatzdokument  tatsächlich  mitführen,  um  sie  bei
 den Kontrollen vorzuweisen.
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Die  Einführung  einer  Pflicht  des  Arbeitgebers  zur  einmali-
 gen  schriftlichen  und  nachweislichen  Belehrung  seiner  Ar-
 beitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  über  die  Mitführungs-
 und  Vorlagepflicht  von  Personaldokumenten  mit  entspre-
 chender  bußgeldbewehrter  Pflicht  zur  Aufbewahrung  und
 Vorlage  dieser  Belehrung  dient  der  Sicherstellung,  dass  der
 den  Weisungen  des  Arbeitgebers  unterliegende  Beschäftigte
 tatsächlich seine Ausweispapiere bei sich führt.

 Zu Nummer 4  (§  8)

 Die  Erweiterung  der  Bußgeldregelung  in  §  8  Abs.  2  und  3
 des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes  korrespondiert  mit
 der  durch  §  2a  des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
 eingeführten Neuregelung.

 Zu Nummer 5  (§  12)

 Redaktionelle  Folgeänderung  aufgrund  der  Änderungen  in
 §  8 Abs.  2 und 3 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes.

 Zu Nummer 6  (§  17)

 Der  geltende  §  17  Abs.  1  Nr.  3  des  Schwarzarbeitsbekämp-
 fungsgesetzes  sieht  auf  Anregung  des  Bundesrates  (Bundes-
 tagsdrucksache  15/2948,  S.  14)  hinsichtlich  der  zentralen
 Prüfungs-  und  Ermittlungsdatenbank  ein  Auskunftsrecht  für
 die Polizeivollzugsbehörden der Länder vor.

 Der  Bundesrat  führte  in  seiner  Begründung  beispielhaft  auf,
 dass  dieses  Recht  für  polizeiliche  Ermittlungen  wegen  des
 Einschleusens  von  Ausländern  oder  wegen  Menschenhan-
 dels  zweckmäßig  sei.  Die  Polizei  sei  sonst  verpflichtet,  Er-
 kenntnisse  im  Zusammenhang  mit  Schwarzarbeit  der  Zoll-
 verwaltung  mitzuteilen,  im  Gegenzug  aber  nicht  berechtigt,
 Auskunft  aus  der  zentralen  Datei  zu  erhalten.  Diese  Inkong-
 ruenz  wurde  durch  die  Einräumung  eines  Auskunftsrechts
 an die Polizeivollzugsbehörden der Länder beseitigt.

 Aus  diesen  Erwägungen  heraus  ist  es  sachgerecht  und  erfor-
 derlich,  auch  der  Bundespolizei  dieses  Auskunftsrecht  einzu-
 räumen,  da  dieser  eine  originäre  Zuständigkeit  zur  Bekämp-
 fung  der  Schleusungskriminalität  übertragen  ist.  Ergänzend
 ist  festzustellen,  dass  die  Bundespolizei  in  besonderem  Maße
 die  Zollverwaltung  bei  der  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit
 gemäß  §  2  Abs.  2  Nr.  8  des  Schwarzarbeitsbekämpfungs-
 gesetzes  unterstützt.  Die  in  §  2  Abs.  1  des  Schwarzarbeits-
 bekämpfungsgesetzes  genannten  Prüfgegenstände  stehen  er-
 fahrungsgemäß  häufig  in  einem  inneren  Zusammenhang  mit
 anderen Straftaten, wie z.  B. dem Einschleusen von Auslän-
 dern  (Bundestagsdrucksache  15/2948,  S.  11).  Nach  §  2  des
 Bundespolizeigesetzes  nimmt  die  Bundespolizei  Aufgaben
 des  Grenzschutzes  wahr.  Im  Zusammenhang  mit  dieser  Auf-
 gabenwahrnehmung  gewinnt  die  Bundespolizei  Erkennt-
 nisse,  die  einen  Tatverdacht  wegen  des  Einschleusens  von
 Ausländern  oder  anderer  Straftaten  nach  dem  Aufenthalts-
 gesetz begründen.

 Gerade  zu  einer  übergreifenden  effektiven  Bekämpfung  der
 Kriminalität  muss  aus  diesen  Gründen  ein  kongruenter  In-
 formationsaustausch  auch  im  Hinblick  auf  die  Bundespoli-
 zei  gewährleistet  sein.  Wie  die  Polizeien  der  Länder  und  die
 Bundespolizei  führt  auch  das  Bundeskriminalamt  unter  der
 Sachleitung  von  Staatsanwaltschaften  polizeiliche  Ermitt-
 lungen  in  Fällen  der  Schleusungskriminalität.  In  solchen
 Verfahren  ergibt  sich  für  das  Bundeskriminalamt  –  im  glei-

 chen  Maße  wie  für  die  vorgenannten  Polizeibehörden  –  das
 Erfordernis,  Daten  aus  der  Prüfungs-  und  Ermittlungsdaten-
 bank  gemäß  §  16  des  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
 zu  erhalten,  die  vielfach  Bezüge  zum  Phänomenfeld  der
 Schleusungskriminalität  u.  a.  Kriminalitätsfeldern  aufwei-
 sen.  Das  Bundeskriminalamt  soll  deshalb  ebenfalls  ein
 Auskunftsrecht  nach  §  17  des  Schwarzarbeitsbekämpfungs-
 gesetzes erhalten.

 Zu Artikel 3  (Änderung des SGB  I)

 Folgeänderung  zur  Änderung  des  §  18h  des  Vierten  Buches
 Sozialgesetzbuch.

 Zu Artikel 4  (Änderung des SGB  VI)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Redaktionelle  Anpassung  an  die  durch  das  Gesetz  zur  Ren-
 tenanpassung 2008 geänderte Überschrift des §  255e.

 Zu Nummer 2  (§  4)

 Es  handelt  sich  um  eine  Anpassung  der  Vorschrift  an  euro-
 päisches  Gemeinschaftsrecht,  insbesondere  an  den  Grund-
 satz  der  Gleichbehandlung.  Die  Änderung  geht  auf  einen
 Vorschlag  der  Deutschen  Rentenversicherung  Bund  zurück;
 es  handelt  sich  lediglich  um  eine  Klarstellung,  da  die  Vor-
 schrift  schon  bisher  europarechtskonform  im  Sinne  der  jetzt
 vorgesehenen Formulierung ausgelegt wird.

 Zu Nummer 3  (§  5)

 Zu Buchstabe a

 Als  Folgeregelungen  zu  der  Änderung  unter  Buchstabe  b
 sollen  künftig  in  §  5  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  SGB  VI  die  dort
 bisher  schon  genannten  Personen  mit  den  Beschäftigten
 zusammengefasst  werden,  denen  auch  nach  kirchenrecht-
 lichen  Regelungen  Anwartschaften  zugesagt  sind  und  die
 bisher unter die Nummer 2 fallen.

 Zu Buchstabe b

 Mit  der  Einfügung  wird  erreicht,  dass  weiterhin  nur  solche
 Personen  nach  §  5  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  versicherungsfrei
 sind,  deren  Rechtsstellung  sich  (z.  B.  aufgrund  einer  Dienst-
 ordnung,  §§  144  bis  147  SGB  VII)  an  beamtenrechtlichen
 Grundsätzen  orientiert.  Für  diesen  Personenkreis  wurde  die
 Vorschrift  geschaffen.  Durch  die  Ergänzung  wird  die  Rege-
 lungsabsicht  der  Vorschrift  in  ihrem  Wortlaut  konkretisiert
 und  somit  in  jüngerer  Zeit  zu  beobachtenden  Bestrebungen
 vorgebeugt,  die  Vorschrift  –  über  die  ursprüngliche  Inten-
 tion  des  Gesetzgebers  hinaus  –  auch  auf  andere  Personen-
 gruppen  anzuwenden  und  für  diese  Versicherungsfreiheit  in
 der gesetzlichen Rentenversicherung herbeizuführen.

 Durch  die  Auflistung  verschiedener  Merkmale,  die  alterna-
 tiv,  nicht  kumulativ  erfüllt  sein  müssen,  werden  weiterhin
 die  Personen  erfasst,  für  die  die  Vorschrift  bisher  galt  und
 die  vom  Sinn  und  Zweck  der  Vorschrift  auch  erfasst  werden
 sollen.  Die  unter  den  Nummern  1  und  2  genannten  Voraus-
 setzungen  orientieren  sich  hierbei  an  den  Vorschriften  über
 die  Versicherungsfreiheit  in  der  gesetzlichen  Krankenver-
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sicherung  (siehe  §  6  Abs.  1  Nr.  2  SGB  V)  bzw.  in  der  Ar-
 beitslosenversicherung  (siehe  §  27  Abs.  1  Nr.  1  SGB  III).
 Anders  als  in  diesen  Vorschriften  wird  aber  zusätzlich  eine
 Vergütung  nach  beamtenrechtlichen  Grundsätzen  gefordert
 und  dies  zur  Vermeidung  von  Umgehungsmöglichkeiten  mit
 dem  Erfordernis  des  Anspruchs  auf  Gehaltsfortzahlung  im
 Krankheitsfalle  nach  beamtenrechtlichen  Grundsätzen  ge-
 koppelt.  Außerdem  wird  hier  nicht  die  kumulative  Erfüllung
 der  Voraussetzungen  hinsichtlich  der  Leistungen  bei  Krank-
 heit gefordert, sondern nur deren alternative Erfüllung. Dies
 deshalb,  weil  unter  die  bisherige  Vorschrift  zur  Versiche-
 rungsfreiheit  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  seit
 jeher  u.  a.  auch  Personen  fallen,  deren  Ansprüche  sich  zwar
 im  Krankheitsfalle  nach  Beamtenrecht  richten,  aber  nicht
 deren Vergütung.

 Mit  den  unter  den  Nummern  3  und  4  aufgeführten  Anforde-
 rungen  werden  diejenigen  Personen  erfasst,  bei  denen  die
 Verbeamtung  zwar  fest  eingeplant  ist,  aus  z.  B.  haushalts-
 rechtlichen  Gründen  aber  nicht  kurzfristig  vollzogen  wer-
 den  kann  (Nummer  3)  bzw.  die  sich  in  einem  öffent-
 lich-rechtlichen  Ausbildungsverhältnis  befinden  (insbeson-
 dere  Rechtsreferendare),  in  dem  sie  nur  in  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  versicherungsfrei  sind  (Nummer  4),
 aber  nicht  in  den  übrigen  Zweigen  der  Sozialversicherung,
 insbesondere  der  Arbeitslosenversicherung  (weshalb  nach
 Abschluss  des  Ausbildungsverhältnisses  u.  U.  auch  Ansprü-
 che auf Arbeitslosengeld bestehen).

 Zu Buchstabe c

 Folgeregelung  zu  den  Änderungen  unter  den  Buchstaben  a
 und b.

 Zu Nummer 4  (§  6)

 Die  Streichung  dient  der  sprachlichen  Klarstellung  der  Vor-
 schrift,  deren  Intention  sich  auf  Lehrer  oder  Erzieher  an
 nicht-öffentlichen  Schulen  richtet  und  die  im  Sinne  der  in
 Artikel  7  GG  verbürgten  Institutsgarantie  für  Privatschulen
 die  Konkurrenzfähigkeit  von  Privatschulen  gegenüber  öf-
 fentlich-rechtlichen  Schulen  sozialrechtlich  flankieren  soll.
 Durch  die  Klarstellung  soll  einer  darüber  hinausgehenden
 Anwendung  der  Vorschrift,  z.  B.  in  Kindestageseinrichtun-
 gen, Heimen u.  Ä., vorgebeugt werden.

 Des  Weiteren  soll  eine  Antragsbefreiung  nach  §  6  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  2  SGB  VI  für  Lehrer  oder  Erzieher  an  Privatschu-
 len  künftig  nur  bestehen,  wenn  diese  auch  die  in  der  vorge-
 sehenen  neuen  Fassung  von  §  5  Abs.  1  Satz  2  Nr.  1  und  2
 SGB  VI  genannten  Voraussetzungen  kumulativ  erfüllen,
 d.  h.  im  Ergebnis  –  wie  beamtete  Lehrer  –  auch  in  den  ande-
 ren Zweigen der Sozialversicherung versicherungsfrei sind.

 Mit  der  Einfügung  wird  erreicht,  dass  nur  solche  in  einem
 privatrechtlichen  Beschäftigungsverhältnis  befindliche  Leh-
 rer  und  Erzieher  versicherungsfrei  sind,  deren  Rechtsstel-
 lung  sich  umfassend  nach  beamtenrechtlichen  Grundsätzen
 richtet  und  nicht  nur  im  Hinblick  auf  die  Altersabsicherung.
 Aus  diesem  Grunde  wurde  die  Vorschrift  für  diesen  Perso-
 nenkreis  geschaffen.  Die  Änderung  verfolgt  das  Ziel,  die
 Regelungsabsicht  dieser  Vorschrift  auch  im  Wortlaut  der
 Vorschrift  eindeutig  zum  Ausdruck  zu  bringen  und  zu  ver-
 hindern,  dass  diese  Vorschrift  entgegen  der  ursprünglichen

 Intention  des  Gesetzgebers  auch  auf  Arbeitnehmer  anwend-
 bar  ist,  deren  Rechtsstellung  sich  mit  Ausnahme  der  Ausge-
 staltung  der  Alterssicherung  nicht  von  der  von  anderen  Ar-
 beitnehmern unterscheidet.

 Zu Nummer 5  (§  119)

 Die  Sterbefallmitteilung  wird  zukünftig  über  die  Datenstelle
 der  Träger  der  Rentenversicherung  an  die  Deutsche  Post
 AG übermittelt.

 Zu Nummer 6  (§  150)

 Zu Buchstabe a

 Folgeänderung  durch  die  Einführung  der  Sofortmeldung
 (§  28a  Abs.  4  SGB  IV),  deren  Daten  in  der  Stammsatzdatei
 gespeichert werden.

 Zu Buchstabe b

 Die  Regelung  ermöglicht  den  Trägern  der  Unfallversiche-
 rung  zur  Feststellung  von  möglichen  Regressansprüchen  bei
 illegaler  Beschäftigung  auf  die  Stammsatzdatei  der  Renten-
 versicherungsträger  zuzugreifen.  Da  es  gerade  in  den  ersten
 Wochen  einer  Beschäftigung  sehr  häufig  zu  Unfällen
 kommt,  ist  der  Abgleich  der  Meldedaten  aus  den  Sofortmel-
 dungen  z.  B.  im  Baugewerbe,  mit  den  Angaben  im  Leis-
 tungsantrag von großer Bedeutung.

 Zu Nummer 7  (§  166)

 Folgeänderung  zu  Artikel  1  des  Dritten  Gesetzes  für  mo-
 derne  Dienstleistungen  am  Arbeitsmarkt  vom  23.  Dezember
 2003,  mit  dem  die  Regelungen  zum  Teilunterhaltsgeld  im
 SGB  III zum 1. Januar 2005 aufgehoben wurden.

 Zu Nummer 8  (§  196)

 Erweiterung  der  Ermächtigungsnorm  zur  Übertragung  von
 Daten  der  Meldebehörden  an  die  Datenstelle  der  Träger  der
 Rentenversicherung,  um  die  Aktualisierung  von  Anschrif-
 tendaten  zu  gewährleisten.  Die  Mitteilungen  der  Melde-
 behörden  an  die  Rentenversicherung  werden  zusammen-
 gefasst  und  einheitlich  über  die  Datenstelle  der  Träger  der
 Rentenversicherung abgewickelt.

 Zu den Nummern 9 und 10  (§§  230 und 231)

 Es  handelt  sich  um  die  Übergangsregelung  zur  Änderung
 von  den  §§  5  und  6  SGB  VI.  Sie  stellt  sicher,  dass  im  Ein-
 zelfall  Personen,  die  vor  dem  Inkrafttreten  der  Änderung
 von  §  5  Abs.  1  Satz  1  SGB  VI  nach  dieser  Vorschrift  ver-
 sicherungsfrei  waren  oder  vor  dem  Inkrafttreten  der  Ände-
 rung  von  §  6  Abs.  1  SGB  VI  von  der  Versicherungspflicht
 befreit  waren,  in  der  jeweiligen  Beschäftigung  auch  weiter-
 hin versicherungsfrei bzw. versicherungsbefreit bleiben.

 Zu Artikel 5  (Änderung des SGB  VII)

 Folgeänderung  zu  §  28a  Abs.  4  SGB  IV,  da  mit  Einführung
 der  Sofortmeldung  auch  Meldungen  direkt  an  die  Deutsche
 Rentenversicherung Bund übermittelt werden.
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Zu Artikel 6  (Änderung des SGB  X)

 Zu Nummer 1  (§  67e)

 Folgeänderung  zur  Änderung  in  §  18h  des  Vierten  Buches
 Sozialgesetzbuch.

 Zu Nummer 2  (§  69)

 Mit  der  Änderung  werden  die  Behörden,  die  Leistungen  für
 Verfolgte  des  SED-Regimes  nach  dem  Strafrechtlichen  und
 dem  Verwaltungsrechtlichen  Rehabilitierungsgesetz  auszah-
 len,  den  in  §  35  des  Ersten  Buches  Sozialgesetzbuch  ge-
 nannten  Stellen  gleichgestellt.  Die  Einbeziehung  ist  insbe-
 sondere  nach  der  Einführung  der  Besonderen  Zuwendung
 für  Haftopfer  (§  17a  Strafrechtliches  Rehabilitierungsge-
 setz)  erforderlich.  Wie  in  Bezug  auf  Leistungen  nach  ver-
 gleichbaren  Gesetzen  sollen  den  zuständigen  Behörden  der
 Länder  die  für  die  Zahlung,  Überwachung  und  Einstellung
 der  Dauerleistungen  relevanten  Sozialdaten  rasch  zur  Verfü-
 gung stehen.

 Zu Nummer 3  (§  101a)

 Folgeänderungen  zur  einheitlichen  Übermittlung  auch  der
 Sterbefallmitteilungen  über  die  Datenstelle  der  Träger  der
 Rentenversicherung.  Die  Vorschrift  ergänzt  die  in  §  196
 Abs.  2  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  vorgesehene
 Neuregelung,  wonach  u.  a.  die  Sterbefallmitteilungen  künf-
 tig  zuerst  an  die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversiche-
 rung  zu  leiten  sind  und  bestimmt,  dass  sie  von  dort  unver-
 züglich  an  die  Deutsche  Post  AG  weiterzuleiten  sind,  damit
 die  Deutsche  Post  AG  ihre  Aufgaben  nach  §  119  des  Sechs-
 ten  Buches  Sozialgesetzbuch  wahrnehmen  kann.  Das  Nä-
 here  zu  den  in  der  Sterbefallmitteilung  anzugebenden  Daten
 findet  sich  künftig  in  §  196  Abs.  2  des  Sechsten  Buches
 Sozialgesetzbuch,  die  Befugnisse  der  Deutschen  Post  AG
 werden  weiterhin  in  §  101a  des  Zehnten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch geregelt.

 Zu Artikel 7  (Änderung des SGB  XII)

 Zu Nummer 1  (§  33)

 Das  Sozialhilferecht  sieht  im  Rahmen  der  Hilfe  zum  Lebens-
 unterhalt  (Drittes  Kapitel  SGB  XII)  in  §  33  SGB  XII  die
 Übernahme  von  Beiträgen  zur  Erlangung  eines  Anspruchs
 auf  eine  angemessene  Altersvorsorge  vor.  Es  handelt  sich
 hierbei  um  eine  „Kann-Vorschrift“,  wodurch  den  Sozial-
 hilfeträgern  ein  Ermessensspielraum  eingeräumt  wird,  die
 Besonderheiten des Einzelfalles zu berücksichtigen.

 Die  Neufassung  von  §  33  SGB  XII  hat  ausschließlich  klar-
 stellenden  Charakter;  es  soll  sich  weiterhin  um  eine
 „Kann-Vorschrift“  handeln.  Absatz  1  enthält  den  bisherigen
 Inhalt  der  Vorschrift  für  Vorsorgebeiträge  zur  Erlangung
 einer  angemessenen  Altersvorsorge.  Durch  die  exemplari-
 sche,  aber  nicht  abschließende  Aufzählung  der  unterschied-
 lichen  Formen  der  Altersvorsorge  soll  die  zunehmende  Be-
 deutung  der  zusätzlichen  kapitalgedeckten  Altersvorsorge
 (Nummer  4  und  5)  als  Ergänzung  zu  den  obligatorischen
 Alterssicherungssystemen  (Nummer  1  bis  3)  verdeutlicht
 werden.  Dabei  wird  auf  die  im  Einkommensteuergesetz  ver-
 wendeten Begrifflichkeiten zurückgegriffen.

 Der  Inhalt  von  Absatz  2  übernimmt  den  Regelungsinhalt
 des  geltenden  §  33  SGB  XII  hinsichtlich  der  Möglichkeit
 einer  Übernahme  von  Beiträgen  für  eine  Sterbegeldversi-
 cherung.

 Zu Nummer 2  (§  42)

 Durch  §  42  SGB  XII  wird  der  Leistungsumfang  der  Grund-
 sicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  nach  dem
 Vierten  Kapitel  des  SGB  XII  unter  Verweis  auf  die  entspre-
 chenden  Vorschriften  der  Hilfe  zum  Lebensunterhalt  im
 Dritten  Kapitel  des  SGB  XII  bestimmt.  Ausgenommen  von
 den  Leistungen  des  Dritten  Kapitels  sind  nur  die  Vorsorge-
 beiträge  nach  §  33  SGB  XII.  Neben  Personen,  die  Leistun-
 gen  nach  dem  Vierten  Kapitel  wegen  Erreichen  eines  der
 Regelaltersgrenze  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung
 entsprechenden  Lebensalters  (bis  2011:  65.  Lebensjahr)  be-
 ziehen,  sind  damit  auch  Personen,  die  wegen  einer  dauer-
 haften  vollen  Erwerbsminderung  Leistungen  nach  dem
 Vierten  Kapitel  beziehen,  von  der  Übernahme  von  Alters-
 vorsorgebeiträgen ausgeschlossen.

 Da  bislang  auch  Bezieher  einer  Rente  wegen  voller  Er-
 werbsminderung  nicht  in  die  steuerliche  Förderung  des  Auf-
 baus  einer  zusätzlichen  kapitalgedeckten  Altersvorsorge
 einbezogen  waren,  entsprach  für  diesen  Regelungsgegen-
 stand  das  Sozialhilferecht  dem  Einkommensteuerrecht.
 Durch  die  Einbeziehung  dieses  Personenkreises  in  die  steu-
 erliche  Förderung  durch  das  Eigenheimrentengesetz  ergibt
 sich  deshalb  der  Bedarf  einer  entsprechenden  Angleichung
 im  Sozialhilferecht.  Die  erforderliche  Anpassung  des  Leis-
 tungsumfangs  der  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Er-
 werbsminderung  erfolgt  durch  die  Änderung  in  §  42  Abs.  1
 Nr.  4 SGB  XII.

 Zu Artikel 8  (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  16 Abs.  2)

 Die  Streichung  des  §  16  Abs.  2  dient  der  Rechtsklarheit.
 Durch  das  Gesetz  zur  Änderung  des  Sozialgerichtsgesetzes
 und  des  Arbeitsgerichtsgesetzes  vom  26.  März  2008
 (BGBl.  I  S.  444)  wurde  die  Besetzung  der  Spruchkörper  in
 Angelegenheiten  der  Arbeitsförderung  der  Besetzung  in
 Angelegenheiten  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende
 angepasst.  Die  ehrenamtlichen  Richter  werden  nach  §  12
 Abs.  5  nunmehr  aus  den  Vorschlaglisten  der  Arbeitnehmer
 und  Arbeitgeber  bestimmt.  Aufgrund  der  differenzierten
 Regelung  zur  Besetzung  der  Kammern  in  §  12  kann  §  16
 Abs.  2 gestrichen werden.

 Zu Nummer 2  (§  131)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  die  Bereinigung  eines  Redaktionsverse-
 hens.  Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundessozialgerichts
 (Urteil  des  BSG  vom  17.  April  2007  –  B  5  R  30/05  R;  vgl.
 auch  BVerwGE  107,  128,  130  f.)  darf  das  Verpflichtungs-
 und  Leistungsbegehren  bei  einer  Zurückverweisung  an  die
 Verwaltung  im  Sinne  des  Absatzes  5  nicht  unentschieden
 bleiben.  Die  Regelung  gehört  daher  rechtssystematisch  in
 Absatz 5.
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Zu Buchstabe b

 Die  Änderungen  in  Absatz  5  Satz  1  und  2  haben  klarstel-
 lende  Funktion.  Durch  die  Differenzierung  nach  der  An-
 fechtungsklage  auf  der  einen  Seite  und  der  Verpflichtungs-
 klage  und  der  kombinierten  Klage  gemäß  §  54  Abs.  4  auf
 der  anderen  Seite  wird  deutlich,  dass  die  Verweisung  auf
 Absatz 3 nur für die zuletzt Genannten gelten kann.

 Zu Artikel 9  (Änderung des Dienstbeschädigungs-
 ausgleichsgesetzes)

 Mit  dem  Gesetz  zur  Änderung  des  Bundesversorgungs-
 gesetzes  und  anderer  Vorschriften  des  Sozialen  Entschä-
 digungsrechts  vom  13.  Dezember  2007  (BGBl.  I  S.  2904)
 ist  der  Begriff  „Minderung  der  Erwerbsfähigkeit“  durch  den
 Begriff  „Grad  der  Schädigungsfolgen“  ersetzt  worden.
 Durch  die  Änderung  werden  die  Vorschriften  des  Dienstbe-
 schädigungsausgleichsgesetzes,  die  auf  die  Vorschriften  des
 Bundesversorgungsgesetzes  Bezug  nehmen,  der  geänderten
 Begrifflichkeit angepasst.

 Zu Artikel 10  (Änderung des Künstlersozial-
 versicherungsgesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  27 Abs.  1a Satz 1)

 Aufgrund  der  Klarstellung  in  §  28p  des  Vierten  Buches
 Sozialgesetzbuch  hinsichtlich  des  Inhalts  der  von  den  Trä-
 gern  der  Deutschen  Rentenversicherung  zu  erlassenden
 Bescheide,  ist  auch  im  Künstlersozialversicherungsgesetz
 eine Klarstellung der Aufgaben sinnvoll.

 Zu Nummer 2  (§  27 Abs.  5)

 Grundsätzlich  entscheidet  die  Künstlersozialkasse  über  die
 Herabsetzung  der  Höhe  der  Vorauszahlungen  (§  27  Abs.  5
 Satz  1).  Für  den  Fall  allerdings,  dass  die  Träger  der  Renten-
 versicherung  im  Rahmen  ihrer  Betriebsprüfung  die  Höhe
 der  Vorauszahlungen  feststellen  und  die  Abgabepflichtigen
 im  Rahmen  eines  Widerspruchsverfahrens  dagegen  vor-
 gehen,  bleiben  die  Träger  der  Ansprechpartner  für  die  Ab-
 gabepflichtigen.  Damit  wird  sichergestellt,  dass  innerhalb
 eines  Verfahrens  nur  eine  Stelle  entscheidet  und  sich  der
 Abgabepflichtige  nur  einem  Ansprechpartner  gegenüber
 sieht.  Damit  werden  effektives  Verwaltungshandeln  und
 Bürgerfreundlichkeit  gewährleistet.  Voraussetzung  für  eine
 Herabsetzung  der  Höhe  der  Vorauszahlungen  ist  aber  auch
 in  diesem  Fall,  dass  glaubhaft  gemacht  wird,  dass  die  maß-
 gebende  Bemessungsgrundlage  erheblich  unterschritten
 wird  (§  27  Abs.  5  Satz  1).  Die  Möglichkeit  des  Antrags  auf
 Reduzierung  der  Vorauszahlungen  außerhalb  des  Wider-
 spruchsverfahrens  bei  der  Künstlersozialkasse  bleibt  jedoch
 bestehen.

 Zu Artikel 11  (Änderung der 2. BMeldDÜV)

 Mit  der  Änderung  werden  die  bisherigen  Meldungen  nach
 den  §§  4  und  5  zusammengefasst  und  durch  eine  generelle
 Mitteilung  von  Geburts-,  Sterbe-  und  Anschriftenände-
 rungsdaten  an  die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversi-
 cherung ersetzt.

 Zu Artikel 12  (Änderung der DEÜV)

 Zu Nummer 1  (§  5)

 Statt  der  bisherigen  Änderungsmeldung  bei  Änderung  von
 Angaben  zur  zu  meldenden  Person  soll  diese  zukünftig  nur
 mit Meldungen aus anderem Grund erfolgen.

 Zu Nummer 2  (§  7)

 Der  Tag  des  Beginns  eines  Beschäftigungsverhältnisses  ist
 bei  dessen  Aufnahme  an  die  Datenstelle  der  Träger  der  Ren-
 tenversicherung zu melden.

 Zu Nummer 3  (§  15)

 Die  Meldungen  aus  Anlass  einer  Änderung  der  Anschrift
 oder  des  Namens  können  entfallen,  da  die  Aktualisierung
 der  Daten  direkt  von  den  Meldebehörden  an  die  Datenstelle
 der  Träger  der  Rentenversicherung  erfolgt  und  von  dort  an
 die  Einzugsstellen  bzw.  mit  der  Übermittlung  der  Meldun-
 gen  an  die  Bundesagentur  für  Arbeit  an  diese  weitergeleitet
 werden.

 Zu Nummer 4  (§  38)

 Klarstellung,  dass  auch  für  Meldungen  der  Leistungsträger
 untereinander nur Datenfernübertragung zulässig ist.

 Zu Artikel 13  (Änderung der BVV)

 Folgeänderung  zur  Änderung  in  §  18h  des  Vierten  Buches
 Sozialgesetzbuch.

 Zu Artikel 14  (Änderung der Renten Service
 Verordnung)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Folgeregelung zur Änderung des bisherigen §  36.

 Zu Nummer 2  (§  7)

 Anpassung  an  die  seit  1.  Januar  2005  geltende  Gleichstel-
 lung  von  Ehe  und  Eingetragener  Lebenspartnerschaft  im
 Hinterbliebenenrentenrecht  des  Sechsten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch.

 In  den  zwischen  DRV  Bund  und  Renten  Service  vereinbar-
 ten  und  von  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  und
 Bundesministerium  der  Finanzen  genehmigten  „Bestim-
 mungen  für  das  Rentenzahlverfahren  (RZB)  2006“  ist  Ver-
 ständigung  darüber  erzielt  worden,  dass  für  den  Nachweis
 des  Todes  neben  der  Sterbeurkunde  auch  andere  amtliche
 Unterlagen,  die  Angaben  entsprechend  der  Sterbeurkunde
 beinhalten,  anerkannt  werden  sollen.  Solche  Unterlagen
 sind  in  der  Regel  Heiratsurkunden  mit  Sterbevermerk,  Aus-
 züge  aus  dem  Familienbuch  oder  Kopien  aus  dem  Sterbe-
 buch.  Alle  diese  Unterlagen  sind  –  wie  auch  die  Sterbe-
 urkunde  –  mit  Unterschrift  und  Dienstsiegel  des  jeweiligen
 Standesbeamten  versehen  und  erbringen  im  Rechtsverkehr
 die gleiche Beweiskraft wie Sterbeurkunden.
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Zu Nummer 3  (§  9)

 Redaktionelle  Anpassung  an  den  durch  das  Dritte  SGB  VI-
 ÄndG  seit  1.  März  2004  neu  gefassten  §  118  Abs.  1  des
 Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch  und  die  Einfügung  des
 neuen §  272a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch.

 Zu Nummer 4  (§  15)

 Anpassung  an  die  seit  1.  Januar  2005  geltende  Gleichstel-
 lung  von  Ehe  und  Eingetragener  Lebenspartnerschaft  im
 Hinterbliebenenrentenrecht  des  Sechsten  Buches  Sozialge-
 setzbuch.

 Zu Nummer 5  (§  24)

 Folgeänderung  zur  Änderung  des  §  196  Abs.  2  des  Sechsten
 Buches  Sozialgesetzbuch.  Danach  wird  der  Datenfluss  bei
 den  Sterbefallmitteilungen  umgestellt;  die  Meldebehörden
 sollen  diese  künftig  direkt  an  die  Datenstelle  der  Träger  der
 Rentenversicherung  übermitteln.  Die  Datenstelle  leitet  die
 Daten  anschließend  taggleich  an  die  Deutsche  Post  AG  wei-
 ter.  Bisher  wird  die  Datenübermittlung  in  umgekehrter  Rei-
 henfolge,  d.  h.  zunächst  an  die  Deutsche  Post  AG  und  von
 dieser  an  die  Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversiche-
 rung, abgewickelt.

 Zu Nummer 6  (§  25)

 Lebensbescheinigungen,  die  von  ausländischen  Stellen  be-
 stätigt  werden,  müssen  künftig  nicht  mehr  von  den  deut-
 schen  Auslandsvertretungen  beglaubigt  werden.  Die  Maß-
 nahme  ist  entbehrlich,  da  der  Beweiswert  der  Lebens-
 bescheinigungen  durch  eine  zusätzliche  Beglaubigung,  die
 bisher  nur  in  geringer  Zahl  und  ausschließlich  bei  Deut-
 schen  gefordert  wurde,  nicht  wesentlich  gesteigert  wird.
 Durch  die  Änderung  werden  insbesondere  die  deutschen
 Auslandsvertretungen entlastet.

 Zu Nummer 7  (§  29)

 Redaktionelle Klarstellung.

 Zu Nummer 8  (§  30)

 Zu Buchstabe a

 Nachholung  einer  bisher  unterbliebenen  redaktionellen  An-
 passung.  In  der  Inhaltsübersicht  ist  die  neue  Überschrift
 bereits entsprechend berücksichtigt.

 Zu Buchstabe b

 Anpassung  an  die  Terminologie  in  den  §§  247,  288  des  Bür-
 gerlichen Gesetzbuchs (BGB).

 Zu Nummer 9  (§  33)

 Zu Buchstabe a

 Die  bisherige  Festsetzung  der  Entgelte  für  jede  Zahlung  soll
 nun  nicht  mehr  in  der  Verordnung  unmittelbar  geregelt  wer-
 den.  Stattdessen  wird  geregelt,  dass  die  Entgelte  –  wie  in
 den  vergangenen  Jahren  bereits  praktiziert  –  durch  Verein-
 barung  festgelegt  werden.  Es  wird  hierzu  auf  die  zwischen
 dem  Verband  Deutscher  Rentenversicherungsträger  und  der
 Deutschen  Post  AG  am  6.  Juni  2003  abgeschlossene  „Ver-

 einbarung  über  das  Entgelt  für  die  Dienstleistung  des  Ren-
 ten  Service  der  Deutschen  Post  AG“  in  der  Fassung  der
 hierzu  am  27.  Juli  2004  geschlossenen  Ergänzungsvereinba-
 rung  verwiesen.  Einem  Vorschlag  der  Spitzenverbände  der
 gesetzlichen  Unfallversicherung  folgend  wird  zudem  gere-
 gelt,  dass  die  Vereinbarung  sich  auch  auf  die  Aufgaben-
 wahrnehmung  nach  §  99  des  Siebten  Buches  Sozialgesetz-
 buch  erstreckt.  Ferner  wird  eine  an  die  Bestimmungen  im
 BGB  angelehnte  Regelung  für  den  Fall  getroffen,  dass  eine
 Einigung – zunächst – nicht zu Stande kommt.

 Da  in  §  5  Abs.  2  Nr.  2  der  Verordnung  zudem  bereits  gere-
 gelt  ist,  dass  auch  Vereinbarungen,  die  die  Vergütung  des
 Renten  Service  betreffen,  der  Zustimmung  des  Bundes-
 ministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  und  des  Bundesminis-
 teriums  der  Finanzen  bedürfen,  ist  eine  entsprechende  noch-
 malige Regelung in §  33 der Verordnung nicht notwendig.

 Zu Buchstabe b

 Die  redaktionelle  Anpassung  an  die  Einführung  des  Euro
 wird nachgeholt.

 Zu Buchstabe c

 Die  redaktionelle  Anpassung  an  die  Einführung  des  Euro
 wird nachgeholt.

 Zu Nummer 10  (§  36)

 §  36 ist durch die Änderung des §  33 entbehrlich geworden.

 Durch  die  zwischen  dem  Verband  Deutscher  Rentenversi-
 cherungsträger  und  der  Deutschen  Post  AG  abgeschlossene
 und  vom  den  zuständigen  Bundesministerien  genehmigte
 „Vereinbarung  über  das  Entgelt  für  die  Dienstleistungen  des
 Renten  Service  der  Deutschen  Post  AG“  in  der  Fassung  der
 hierzu  am  27.  Juli  2004  geschlossenen  Ergänzungsvereinba-
 rung  ist  sichergestellt,  dass  die  Vergütung  für  die  Dienst-
 leistungen  des  Renten  Service  durch  eine  zweijährig  vor-
 zunehmende  Nachschaukalkulation  transparent  bleibt.  Die
 Entgeltvereinbarung  ist  zudem  –  ausweislich  der  Präambel
 zu  dieser  neuen  Entgeltvereinbarung  –  Ausfluss  der  Ergeb-
 nisse  eines  unabhängigen  Gutachtens,  das  1998  auf  der  Ba-
 sis des bisherigen §  36 der Verordnung erstellt worden war.

 Zu Artikel 15  (Änderung der Hauptzollamtszustän-
 digkeitsverordnung)

 Folgeänderung  zur  Änderung  in  §  18h  des  Vierten  Buches
 Sozialgesetzbuch.

 Zu Artikel 16  (Inkrafttreten)

 Zu Absatz 1

 Das Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

 Zu Absatz 2

 Um  die  Anpassung  der  Software  der  Meldebehörden  zu  er-
 möglichen,  sollen  die  Änderungen  zum  Meldeverfahren  der
 Meldeämter  mit  der  Anpassung  der  Datensätze  zum  1.  No-
 vember 2009 erfolgen.
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C.  Finanzieller Teil

 Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Die  geringe  Kostenbelastung  für  die  Haushalte  der  Kommu-
 nen  als  Träger  der  Sozialhilfe  durch  die  Übernahme  von
 Vorsorgebeiträgen  für  Leistungsberechtigte  in  der  Grund-
 sicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  nach  dem
 Vierten  Kapitel  des  SGB  XII  kann  nicht  quantifiziert  wer-
 den.  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  Ermessensentschei-
 dung  der  Träger  der  Sozialhilfe.  Insbesondere  Vorsorgebei-
 träge  werden  bereits  nach  geltendem  Recht  für  Leistungs-
 berechtigte  in  der  Hilfe  zum  Lebensunterhalt  nach  dem
 Dritten  Kapitel  des  SGB  XII  nur  dann  übernommen,  wenn
 dadurch  im  Alter  der  Eintritt  von  Hilfebedürftigkeit  vermie-
 den  oder  zumindest  die  Hilfebedürftigkeit  in  ihrem  Ausmaß
 deutlich  reduziert  werden  kann.  Den  Mehrausgaben  stehen
 deshalb  mittel-  bis  langfristig  entsprechende  Minderausga-
 ben gegenüber.

 Entsprechendes  gilt  für  die  Kostenbelastung  des  Bundes  im
 Rahmen  seiner  quotalen  Beteiligung  an  den  Nettoausgaben
 der  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung
 nach  §  46a  SGB  XII.  Hierbei  übernimmt  der  Bund  einen
 prozentualen  Anteil  der  Nettoausgaben  des  Vorvorjahres.
 Die  Einführung  der  Vorsorgebeiträge  für  hilfebedürftige
 voll  erwerbsgeminderte  Personen  ab  dem  1.  Januar  2009
 wird  sich  deshalb  bei  der  Bundesbeteiligung  erst  ab  dem
 Jahr  2011  auswirken.  Der  Bund  beteiligt  sich  dann  in  Höhe
 der  Beteiligungsquote  auch  an  den  auf  Vorsorgebeiträge
 entfallenden  Ausgaben,  im  Jahr  2011  also  mit  einem  Anteil
 von  15  Prozent  und  ab  dem  Jahr  2012  in  Höhe  von  16  Pro-
 zent.  Die  nicht  quantifizierbaren  geringfügigen  Mehraus-
 gaben  werden  im  Rahmen  der  geltenden  Finanzplanung  er-
 wirtschaftet.

 2.  Vollzugsaufwand

 Es  entstehen  zusätzliche  einmalige  Umstellungskosten  in
 der  Datenverarbeitung  der  Meldebehörden  und  bei  den  Trä-
 gern  der  Deutschen  Rentenversicherung  sowie  dem  Ren-
 tendienst  der  Deutschen  Post  AG,  denen  erhebliche  Ent-
 lastungswirkungen  bei  allen  Beteiligten  im  Vollzugsauf-
 wand  durch  Vermeidung  von  Einzelfallaufklärungen  gegen-
 überstehen.

 Den  Ländern  und  hier  den  die  Leistungen  der  Hilfe  zum  Le-
 bensunterhalt  nach  dem  Dritten  Kapitel  des  SGB  XII  sowie
 die  Leistungen  der  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Er-
 werbsminderung  nach  dem  Vierten  Kapitel  des  SGB  XII
 durchführenden  Kommunen  entsteht  durch  die  vorgesehene
 Möglichkeit,  Beiträge  für  eine  angemessene  Altersvorsorge
 auch  für  hilfebedürftige  und  dauerhaft  voll  erwerbsge-
 minderte  Personen  in  der  Sozialhilfe  zu  übernehmen,  kein
 messbar erhöhter Vollzugsaufwand.

 D.  Bürokratiekosten

 Kosten Sofortmeldung

 Im  Jahr  2006  wurden  rd.  15,3  Millionen  Beschäftigungsauf-
 nahmen  gemeldet.  Auf  die  Wirtschaftsbereiche,  in  denen
 die  Sofortmeldung  gefordert  wird,  entfallen  rd.  18  Prozent

 der  Beschäftigten.  Daraus  ergeben  sich  rd.  2,756  Millionen
 Sofortmeldungen im Jahr.

 Der  Aufwand  für  eine  Sofortmeldung  besteht  in  der  Auf-
 nahme  der  Personalien,  der  Übernahme  der  Daten  in  eine
 Anmeldemaske,  der  vollautomatisierten  Versendung  und
 gegebenenfalls  der  Überprüfung  bei  fehlerhaften  Angaben.
 Nach  den  bisherigen  Ergebnissen  des  Standardkostenmo-
 dells  sind  dafür  rd.  15  Minuten  ×  29  Euro  =  7,25  Euro  in
 Anschlag zu bringen.

 Daraus  ergibt  sich  eine  Mehrbelastung  der  betroffenen  Wirt-
 schaftszweige von rd. 19,97 Mio. Euro pro Jahr.

 Kosteneinsparung durch elektronische Übermittlung der
 Meldekopie

 Nach  §  28a  Abs.  5  SGB  IV  hat  der  Arbeitgeber  zwingend
 den  Beschäftigten  eine  Kopie  jeder  für  sie  ausgestellten
 Meldungen  zukommen  zu  lassen.  Durch  die  Reduzierung
 der  Meldeanlässe  (Anschriften-  und  Staatsangehörigkeits-
 änderung)  verringert  sich  auch  die  Gesamtbelastung  dieser
 Nachweispflicht  um  rd.  15  Prozent.  Außerdem  ist  bisher
 vorgesehen,  dass  dieser  Nachweis  zwingend  schriftlich  zu
 erfolgen  hat.  Gerade  in  Großbetrieben  mit  eigenen  vollauto-
 matischen  Abrechungssystemen  ist  dies  heute  nicht  mehr
 zeitgemäß  und  notwendig,  da  ein  gesicherter  Abruf  z.  B.
 einer  Meldekopie  durch  die  Beschäftigten  möglich  ist.  Da-
 durch  würde  der  Aufwand  für  diesen  Nachweis  für  die  Wirt-
 schaft  insgesamt  um  rd.  30  Prozent  gesenkt.  Die  bisher  an-
 fallende  Gesamtbelastung  durch  die  Informationspflicht  in
 Höhe  von  76,874  Mio.  Euro  im  Jahr  reduziert  sich  daher  im
 ersten  Schritt  um  15  Prozent  auf  65,343  Mio.  Euro  und  im
 Weiteren  noch  einmal  um  ca.  30  Prozent  auf  45,74  Mio.
 Euro,  das  heißt  es  werden  rd.  31,134  Mio.  Euro  im  Jahr  ein-
 gespart.

 Kosteneinsparung durch Verzicht auf Änderungsmeldungen

 Im  Jahr  2006  erfolgten  rd.  16,7  Millionen  Änderungsmel-
 dungen.  Die  Berechnungen  nach  dem  Standardkostenmo-
 dell  ergeben  für  eine  Meldung  eine  Belastung  von  2  Minu-
 ten  mal  29  Euro  =  0,96  Euro.  Die  Einsparung  für  die  Wirt-
 schaft beläuft sich auf 16,143 Mio. Euro im Jahr.

 Kostenberechnung erweitertes Meldeverfahren der
 Meldebehörden an die DRV Bund

 Die  so  genannten  Sterbe-  und  Geburtsmitteilungen  der  Mel-
 debehörden  an  die  DRV  Bund  bzw.  den  Postrentendienst  er-
 folgen  schon  heute.  Statt  der  Übermittlung  an  den  Post-
 rentendienst  erfolgt  die  Sterbemitteilung  zukünftig  ebenfalls
 direkt  an  die  DRV  Bund,  die  diese  dann  weiterleitet.  Mit
 einer Kostenverschiebung ist hier nicht zu rechnen.

 Soweit  es  sich  um  sonstige  Änderungen  der  zu  meldenden
 Personen  handelt,  ist  mit  rd.  17  Millionen  Meldungen  an  die
 DRV  Bund  zu  rechnen  mit  einem  Gesamtaufwand  von
 16  Mio.  Euro.  Hinzu  kommen  die  einmaligen  Kosten  zur
 Erweiterung  der  Meldungen  der  Meldebehörde.  Dem  ge-
 genüber  steht  der  eingesparte  Aufwand  durch  die  notwen-
 dige  Nacherhebung  von  Meldedaten  durch  die  DRV  bei  den
 Meldebehörden  aufgrund  fehlerhafter  Einträge  in  den  Ver-
 sichertenkonten.  Hierbei  handelt  es  sich  um  rd.  7,5  Millio-
 nen  Einzelanträge,  die  durch  Sachbearbeitung  aufgeklärt
 werden  müssen.  Die  Kosten  für  eine  solche  Aufklärung
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liegen  bei  der  DRV  bei  rd.  25  Minuten  mal  29  Euro  =
 90,62  Mio.  Euro  und  in  vergleichbarer  Höhe  noch  einmal
 bei  den  Kommunen;  insgesamt  rd.  181,24  Mio.  Euro  im
 Jahr.

 Kosten des Hinweises auf die Mitführungs- und
 Vorlagepflicht des Ausweispapiers

 Durch  die  neue  Regelung  des  §  2a  Abs.  2  des  Schwarzar-
 beitsbekämpfungsgesetzes  ist  der  Arbeitgeber  verpflichtet,
 die  Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  auf  die  Mitfüh-
 rungs-  und  Vorlagepflicht  eines  Ausweispapiers  einmalig
 hinzuweisen.  Weiterhin  hat  der  Arbeitgeber  die  Pflicht,  die-
 sen  schriftlichen  Hinweis  für  die  Dauer  der  Erbringung  der
 Dienst-  oder  Werkleistung  aufzubewahren  und  auf  Verlan-
 gen  vorzulegen.  Der  Aufwand  für  die  Hinweispflicht  be-
 steht  in  der  Erstellung  eines  formlosen  Dokuments  bzw.  der
 einmaligen  Einfügung  einer  entsprechenden  Formulierung
 in  ein  bereits  bestehendes  Seriendokument  (z.  B.  Arbeits-
 vertrag)  und  der  Aufbewahrung  des  Dokuments.  Für  das
 erste  Jahr  nach  Inkrafttreten  dieser  Regelung  ist  eine  höhere
 Belastung  zu  erwarten,  da  in  den  Wirtschaftsbereichen  und
 Wirtschaftszweigen,  in  denen  die  Mitführungs-  und  Vorla-
 gepflicht  des  Ausweispapiers  eingeführt  wird,  alle  beschäf-
 tigten  Arbeitnehmer  und  Arbeitnehmerinnen  auf  die  neue
 Mitführungs-  und  Vorlagepflicht  hinzuweisen  sind.  In  den
 betroffenen  Wirtschaftsbereichen  und  Wirtschaftszweigen
 waren  im  Jahr  2006  rd.  18  Prozent  aller  Beschäftigten,  das
 bedeutet  rd.  6,1  Millionen  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeit-

 nehmer  gemeldet.  Daraus  ergibt  sich  unter  Zugrundelegung
 eines  Aufwandes  nach  den  bisherigen  Ergebnissen  des
 Standardkostenmodells  von  3  Minuten  ×  29  Euro/Stunde  =
 1,45  Euro  für  das  erste  Jahr  nach  Inkrafttreten  der  Regelung
 der  Mitführungspflicht  eine  Mehrbelastung  der  betroffenen
 Wirtschaftszweige von rd. 8,85 Mio. Euro.

 In  den  Folgejahren  ergeben  sich  auf  der  Grundlage  der  Zah-
 len  des  Jahres  2006,  in  dem  insgesamt  rd.  15,3  Millionen
 Beschäftigungsaufnahmen  gemeldet  wurden,  in  den  betrof-
 fenen  Wirtschaftsbereichen  2,756  Millionen  Beschäftigte
 im  Jahr,  die  vom  Arbeitgeber  schriftlich  auf  die  Mitfüh-
 rungs-  und  Vorlagepflicht  eines  Ausweispapiers  hinzuwei-
 sen  sind.  Dabei  ergibt  sich  für  die  Branchen,  für  die  bereits
 in  der  Vergangenheit  ein  erhöhtes  Risiko  für  Schwarzarbeit
 bescheinigt  worden  ist,  ein  Zeitansatz  von  2  Minuten  bei  rd.
 2,71  Millionen  Beschäftigungsaufnahmen  pro  Jahr  und  bei
 der  neu  hinzugekommenen  Branche  der  Fleischwirtschaft
 ein  Zeitansatz  von  3  Minuten  bei  rd.  42  000  Beschäfti-
 gungsaufnahmen  pro  Jahr.  Auf  Grundlage  der  oben  ange-
 führten  Berechnung  ergibt  sich  eine  Mehrbelastung  der  be-
 troffenen  Wirtschaftsbereiche  und  Wirtschaftszweige  von
 rd. 2,68 Mio. Euro pro Jahr.

 Kosten durch die Änderungen im Sozialhilferecht

 Durch  die  Änderungen  im  Sozialhilferecht  werden  keine
 neuen  Informationspflichten  geschaffen  und  keine  beste-
 henden Informationspflichten abgeschafft.
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Anlage  2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  o.  g.
 Gesetzes  auf  Bürokratiekosten,  die  durch  Informations-
 pflichten begründet werden, geprüft.

 Mit  dem  vorliegenden  Entwurf  werden  für  die  Wirtschaft
 zwei  Informationspflichten  eingeführt  und  zwei  vereinfacht.
 Hierdurch  werden  im  Saldo  Bürokratiekosten  in  Höhe  von
 24,69  Mio.  Euro  eingespart.  Daneben  fallen  einmalig  Büro-
 kratiekosten in Höhe von 8,85 Mio. Euro an.

 Für  die  Verwaltung  werden  drei  Informationspflichten  geän-
 dert und eine eingeführt.

 Der  Normenkontrollrat  gibt  zu  den  einzelnen  Vorschriften
 Folgendes zu bedenken:

 1.  Einführung einer Sofortmeldungspflicht
 zur Sozialversicherung

 Das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  schätzt  die
 Bürokratiekosten,  die  auf  Grund  der  Einführung  einer  Sofort-
 meldung  zur  Sozialversicherung  in  §  28a  Abs.  4  SGB  IV  ent-
 stehen, auf rund 19,9 Mio. Euro pro Jahr.

 Das  Ressort  hat  dargelegt,  dass  die  derzeitige  Gesetzeslage
 missbrauchsanfällig  ist  und  daher  ein  Aufwuchs  an  Büro-
 kratiekosten  durch  Einführung  einer  Sofortmeldung  erfor-
 derlich  ist.  Es  wurde  plausibel  dargestellt,  dass  eine  zeit-
 liche  Vorverlagerung  der  Anmeldung  nur  dann  effektiv  sein
 kann,  wenn  die  Anmeldung  vor  bzw.  bei  Arbeitsaufnahme
 der neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgt.

 Der  Rat  bittet  das  Ressort  zu  prüfen,  ob  eine  Verknüpfung
 der  Sofortmeldung  mit  der  Vollmeldung  nach  §  28a  Abs.  1
 SGB  IV  technisch  möglich  sein  wird.  Ziel  sollte  sein,  dass
 die  Daten,  die  bei  der  Sofortmeldung  übermittelt  werden,
 bei  der  Meldung  nach  §  28a  Abs.  1  SGB  IV  nicht  nochmals
 eingegeben  werden  müssen  und  dem  Arbeitgeber  gleichsam
 als  Bestätigung  seiner  Sofortmeldung  ein  elektronisch  wei-
 ter zu bearbeitender Meldebogen zurück übermittelt wird.

 2.  Entlastende  Maßnahmen  im  Rahmen  der  Meldungen
 zur Sozialversicherung

 Der  Rat  begrüßt  die  vom  Bundesministerium  für  Arbeit  und
 Soziales  vorgesehenen,  entlastenden  Maßnahmen  in  Höhe
 von  rund  47,27  Mio.  Euro  pro  Jahr  im  Rahmen  der  Meldung
 zur Sozialversicherung.

 Insbesondere  durch  den  Verzicht  der  Arbeitgeber,  Adress-
 und  Namensänderungen  an  die  Deutsche  Rentenversiche-
 rung  zu  melden,  entfallen  für  die  Wirtschaft  Belastungen  in
 geschätzter  Höhe  von  rund  16  Mio.  Euro.  Zu  beachten  ist
 allerdings,  dass  diese  Pflicht  nun  auf  die  Verwaltung  über-
 geht  und  dort  Mehraufwand  verursacht.  Das  Ressort  hat
 jedoch  plausibel  dargestellt,  dass  in  der  Verwaltung  zukünf-
 tig  Aufwand  reduziert  wird:  Es  ist  damit  zu  rechnen,  dass
 Nacherhebungen  der  Deutschen  Rentenversicherung  bei
 den  Meldebehörden  auf  Grund  fehlerhafter  Einträge  in  den
 Versichertenkonten  erheblich  reduziert  werden.  Derzeit
 werden  pro  Jahr  rund  7,5  Millionen  derartiger  Einzelanträge

 durch  die  Rentenversicherung  gestellt,  die  dann  bei  den
 Meldebehörden aufgeklärt werden müssen.

 Daneben  wird  den  Arbeitgebern  die  Möglichkeit  gegeben,
 die  Meldekopien  zur  Sozialversicherung  den  Arbeitneh-
 mern  zukünftig  in  Textform  zu  übermitteln.  Das  Ressort
 geht  davon  aus,  dass  in  30  Prozent  der  Fälle  der  Arbeitgeber
 hiervon  Gebrauch  macht.  In  die  Schätzung  ist  zu  Recht  die
 Tatsache  einbezogen,  dass  diese  Art  der  Übermittlung  für
 zahlreiche  Arbeitnehmer  mangels  Internet-Nutzung  noch
 nicht in Frage kommt.

 Nach  Auffassung  des  Rates  sind  die  zusätzlichen  Bürokra-
 tiekosten  noch  nicht  eingerechnet,  die  dadurch  entstehen,
 dass  der  Arbeitgeber  im  Rahmen  der  neuen  Sofortmeldung
 dem  Arbeitnehmer  gemäß  §  28a  Abs.  5  SGB  IV  ebenfalls
 eine  Kopie  der  Meldung  in  Textform  übermitteln  muss.  Bei
 einer  Zahl  von  rund  2,75  Millionen  Sofortmeldungen  pro
 Jahr  und  einer  Dauer  von  einer  Minute  für  die  Kopieerstel-
 lung  in  Schrift-  oder  Textform  dürften  die  Bürokratiekosten
 im Bereich von rund 1,4 Mio. Euro pro Jahr liegen.

 3.  Einführung einer Hinweispflicht des Arbeitgebers
 gegenüber seinen Arbeitnehmern hinsichtlich der
 Mitführung von Personalausweisen

 Die  Arbeitnehmer  in  den  im  Gesetzentwurf  definierten
 schwarzarbeitsanfälligen  Bereichen  werden  verpflichtet,
 während  der  Arbeitszeit  ein  Personaldokument  (i.  d.  R.  Per-
 sonalausweis)  mit  sich  zu  führen,  um  die  Kontrolle  durch
 die  zuständigen  Behörden  zu  erleichtern.  Der  Arbeitgeber
 hat  gemäß  §  2a  Abs.  2  des  Schwarzarbeitsbekämpfungs-
 gesetzes  auf  die  Mitführungspflicht  schriftlich  und  nach-
 weislich hinzuweisen.

 Im  Gegenzug  entfällt  die  Verpflichtung,  in  den  bisher  als
 schwarzarbeitsanfällig  eingestuften  Wirtschaftszweigen  den
 Sozialversicherungsausweis  mit  sich  zu  führen.  Der  Arbeit-
 geber  hatte  gemäß  §  18h  Abs.  6  Satz  4  SGB  IV  auf  die  Mit-
 führungspflicht hinzuweisen.

 Das  Bundesministerium  der  Finanzen  schätzt  die  Bürokratie-
 kosten  für  die  Änderung  der  Vorschrift  (Erfordernis  der
 Schriftlichkeit  und  Archivierung)  in  nachvollziehbarer  Weise
 auf  rund  2,68  Mio.  Euro  pro  Jahr.  Im  ersten  Jahr  nach  Inkraft-
 treten  dürften  die  Kosten  rund  8,85  Mio.  Euro  betragen,  da
 einmalig  alle  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  auf  die
 Mitführungspflicht schriftlich hinzuweisen sind.

 Der  Rat  erkennt  ausdrücklich  an,  dass  Informationspflichten
 zur  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  erforderlich  sind.  Deren
 Kosten  müssen  allerdings  in  einem  angemessenen  Verhält-
 nis  zur  Wirksamkeit  der  eingesetzten  Instrumente  sein.  Der
 Rat  bittet  deshalb  die  Bundesregierung,  die  neuen  Informa-
 tionspflichten  (Sofortmeldung  zur  Sozialversicherung  und
 Hinweispflicht  des  Arbeitgebers  bezüglich  der  Ausweismit-
 führungspflicht)  zeitnah  zu  evaluieren.  Nur  wenn  sicherge-
 stellt  ist,  dass  es  sich  um  ein  effizientes  Verfahren  handelt
 und  Schwarzarbeit  sowie  illegale  Beschäftigung  dadurch
 wirksam  bekämpft  werden,  sind  die  Bürokratiekosten  auf
 Dauer zu rechtfertigen.
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Anlage  3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  847.  Sitzung  am  19.  September
 2008  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu  Artikel  1  Nr.  4  Buchstabe  a  (§  28a  Abs.  1  SGB  IV),
 1.  Zu Artikel 1 Nr.  4  Buchstabe c  (§  28a Abs.  4 SGB  IV)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren zu prüfen,

 –  ob  die  Möglichkeit  geschaffen  werden  kann,  dass  Ar-
 beitgeber  anstelle  der  Sofortmeldung  sogleich  eine
 Vollmeldung  nach  §  28a  Abs.  1  SGB  IV  abgeben
 können.

 –  ob  es  erforderlich  ist,  dass  die  Sofortmeldung  an  die
 Datenstelle  der  Träger  der  Deutschen  Rentenversi-
 cherung  zu  erfolgen  hat  und  damit  neben  den  Daten-
 stellen  der  Krankenkassen  und  der  Knappschaft  ein
 weiterer  Meldeweg  für  die  Arbeitgeber  eröffnet  wird.

 B e g r ü n d u n g

 Zum ersten Spiegelstrich

 Der  zusätzliche  Aufwand  für  die  neue  Sofortmeldung
 sollte  so  gering  wie  möglich  gehalten  werden.  Den  Ar-
 beitgebern  sollte  deshalb  die  Möglichkeit  eröffnet  wer-
 den,  Doppelmeldungen  zu  vermeiden  (vgl.  die  entspre-
 chende Regelung in Österreich).

 Zum zweiten Spiegelstrich

 Schnittstellenprobleme  durch  Eröffnung  eines  dritten
 Meldeweges sollten wenn möglich vermieden werden.

 2.  Zu Artikel 1 Nr.  4 Buchstabe c  (§  28a Abs.  4 Satz 1
 und 2 SGB  IV),

 Zu  Artikel 12 Nr.  2 (§  7 DEÜV)

 a)  Artikel  1  Nr.  4  Buchstabe  c  §  28a  Abs.  4  ist  wie  folgt
 zu ändern:

 aa)  In  Satz  1  ist  nach  dem  Wort  „Beschäftigungsver-
 hältnisses“ das Wort „spätestens“ einzufügen.

 bb)  In  Satz  2  sind  nach  den  Wörtern  „Die  Meldung
 enthält“  die  Wörter  „über  den  Tag  des  Beginns
 des  Beschäftigungsverhältnisses  hinaus“  einzu-
 fügen.

 b)  In  Artikel  12  Nr.  2  §  7  ist  nach  dem  Wort  „Wirt-
 schaftszweig„ das Wort „spätestens“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Regelung,  dass  die  Sofortmeldung  bei  Aufnahme
 der  Beschäftigung  zu  erfolgen  hat,  ist  missverständlich
 und  zudem  nicht  ausreichend,  da  Arbeitgeber  dann  wei-
 terhin  angeben  könnten,  sie  würden  die  Meldung  noch
 nachholen.  Erforderlich  ist  daher  eine  Meldung  spätes-
 tens bei Aufnahme der Beschäftigung.

 Darüber  hinaus  sollte  hinreichend  deutlich  gemacht  wer-
 den,  dass  es  sich  bei  der  Sofortmeldung  nicht  lediglich

 um  eine  Meldung  über  den  Beginn  der  Beschäftigung
 handelt,  sondern  eine  Meldung  der  notwendigsten  Daten
 über  den  Beschäftigten  und  den  Beginn  des  Beschäfti-
 gungsverhältnisses.

 3.  Zu Artikel 1 Nr.  4 Buchstabe c  (§  28a Abs.  4 Satz 5
 – neu – SGB  IV),

 Zu  Artikel 5  (§  110 Abs.  1a Satz 2, Abs.  1b – neu –
 SGV VII)

 a)  Artikel  1  Nr.  4  Buchstabe  c  §  28a  Abs.  4  ist  folgender
 Satz anzufügen:

 „Die  Bundesregierung  berichtet  den  gesetzgebenden
 Körperschaften  bis  zum  31.  Dezember  2012  über  die
 Erfahrungen mit dieser Sofortmeldung.“

 b)  Artikel 5 ist wie folgt zu fassen:

 ,Artikel 5
 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

 §  110  des  Siebten  Buches  Sozialgesetzbuch  –  Ge-
 setzliche  Unfallversicherung  –  (Artikel  1  des  Geset-
 zes  vom  7.  August  1996,  BGBl.  I  S.  1254),  zuletzt  ge-
 ändert durch …, wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1a  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „hat-
 ten“  die  Wörter  „oder  die  Vorabmeldung  an  die
 Datenstelle  der  Träger  der  Rentenversicherung
 nicht erfolgt ist“ eingefügt.

 b)  Nach Absatz 1a wird folgender Absatz eingefügt:

 „(1b)  Die  Deutsche  Gesetzliche  Unfallversiche-
 rung  e.  V.  hat  bis  zum  31.  Dezember  2012  den  für
 Soziales  zuständigen  Ministerien  von  Bund  und
 Ländern  über  die  Erfahrungen  der  Unfallversiche-
 rungsträger  mit  dieser  Regelung  einen  Bericht  zu
 erstatten.“  ‘

 B e g r ü n d u n g

 Die  Regelung  über  die  Sofortmeldung  ist  zunächst  auf
 bestimmte,  von  Schwarzarbeit  besonders  betroffene
 Branchen  beschränkt  worden.  Gegenüber  dem  Referen-
 tenentwurf  ist  es  noch  zu  einer  erheblichen  Einschrän-
 kung der Branchen gekommen.

 Um  die  Folgen  der  Regelung  für  die  betroffenen  Bran-
 chen  abzuschätzen  und  gegebenenfalls  eine  Ausweitung
 der  betroffenen  Branchen  prüfen  zu  können,  ist  daher
 eine  Berichtspflicht  gegenüber  Bundestag  und  Bundesrat
 erforderlich.

 Des  Weiteren  soll  die  DGUV  e.  V.  den  zuständigen  So-
 zialressorts  zeitnah  über  die  Erfahrungen  mit  der  Verbes-
 serung  der  Beweislastumkehr  beim  Arbeitgeberregress
 berichten,  um  zu  prüfen,  ob  die  Sofortmeldung  die  ge-
 wünschten Auswirkungen zeitigt.

 4.  Zu Artikel 2 Nr.  2  (§  2 Abs.  1a Nr.  3 – neu –,
 Nr.  4 – neu – SchwarzArbG)

 In Artikel 2 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:
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,2.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1a  wird  in  Nummer  2  der  abschlie-
 ßende  Punkt  durch  ein  Komma  ersetzt  und  fol-
 gende Nummern werden angefügt:

 „3.  für  die  selbständige  Erbringung  von  Dienst-
 oder  Werkleistungen  durch  eine  Anzeige  in
 Zeitungen,  Zeitschriften  oder  anderen  Me-
 dien  oder  auf  andere  Weise  geworben  wird
 und  die  Gewerbeanzeige  (§  14  der  Gewerbe-
 ordnung) vorliegt,

 4.  für  die  selbständige  Erbringung  zulassungs-
 pflichtiger  handwerklicher  Dienst-  oder
 Werkleistungen  durch  eine  Anzeige  in  Zei-
 tungen,  Zeitschriften  oder  anderen  Medien
 oder  auf  andere  Weise  geworben  wird  und
 die  Eintragung  in  die  Handwerksrolle  vor-
 liegt.“

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  …  <wie  Gesetzentwurf  Artikel  2  Nr.  2  Buch-
 stabe a> …,

 bb)  …  <wie  Gesetzentwurf  Artikel  2  Nr.  2  Buch-
 stabe b> …,

 cc)  …  <wie  Gesetzentwurf  Artikel  2  Nr.  2  Buch-
 stabe c> …‘

 B e g r ü n d u n g

 Vor  2004  war  die  unlautere  Werbung  in  den  Medien  mit
 einer  Geldbuße  bis  zu  25  000  Euro  bußgeldbewehrt.
 Dadurch  konnte  erreicht  werden,  dass  derartige  ord-
 nungswidrige  Werbemaßnahmen  erheblich  abnahmen
 und  ein  beachtlicher  Beitrag  zur  Bekämpfung  der
 Schwarzarbeit  geleistet  wurde.  Seit  Wegfall  dieses  Buß-
 geldtatbestandes  im  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
 hat  die  Anzahl  der  Kleinanzeigen,  in  denen  insbesondere
 unter  Angabe  eines  Mobiltelefonanschlusses  geworben
 wird,  wieder  enorm  zugenommen.  Gerade  die  Werbung
 in  den  örtlichen  Medien  dient  der  Kontaktaufnahme  zu
 –  oftmals  gutgläubigen  –  Kunden  und  der  Anbahnung
 von  Schwarzarbeit.  Es  ist  anzunehmen,  dass  in  erheb-
 lichem  Umfang  für  Werk-  und  Dienstleistungen  ohne
 Gewerbeanzeige  (§  8  Abs.  1  Buchstabe  d  SchwarzArbG)
 bzw.  für  Handwerksarbeiten,  die  gemäß  §  8  Abs.  1  Buch-
 stabe  e  SchwarzArbG  ordnungswidrig  sind,  geworben
 wird.

 Es  ist  deshalb  geboten,  die  unlautere  Werbung  als  Prü-
 fungsaufgabe  in  das  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
 aufzunehmen,  um  so  auch  effektiv  präventiv  gegen  die
 Ausübung von Schwarzarbeit vorgehen zu können.

 5.  Zu Artikel 2 Nr.  2  (§  2 Abs.  1a Satz 2 – neu –
 bis Satz 4 – neu – SchwarzArbG)

 Zu Artikel 2 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

 ,2.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1a werden folgende Sätze angefügt:

 „Die  Behörden  der  Zollverwaltung  sind  zur  Mit-
 wirkung  an  Prüfungen  der  nach  Landesrecht  zu-
 ständigen  Behörden  berechtigt.  Die  Behörden  der
 Zollverwaltung  prüfen  zur  Erfüllung  ihrer  Mittei-
 lungspflicht  nach  §  6  Abs.  1  Satz  1  in  Verbindung

 mit  Abs.  3  Nr.  7,  dass  den  Verpflichtungen  ge-
 mäß  §  2  Abs.  1a  Nr.  1  und  2  nachgekommen
 wurde.  Grundsätze  der  Zusammenarbeit  werden
 von  den  zuständigen  obersten  Behörden  des  Bun-
 des  und  der  Länder  im  gegenseitigen  Einverneh-
 men geregelt.“

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  …  <wie  Gesetzentwurf  Artikel  2  Nr.  2  Buch-
 stabe a> …,

 bb)  …  <wie  Gesetzentwurf  Artikel  2  Nr.  2  Buch-
 stabe b> …,

 cc)  …  <wie  Gesetzentwurf  Artikel  2  Nr.  2  Buch-
 stabe c> …‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 In  Artikel  2  ist  nach  Nummer  3  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,3a.  In  §  3  Abs.  1  Satz  1,  Abs.  3  Satz  1,  §  4  Abs.  1  Satz  1,
 Abs.  2  Satz  1  und  Abs.  3  Satz  1  wird  jeweils  nach  den
 Wörtern  „Prüfungen  nach  §  2  Abs.  1“  die  Angabe
 „und Abs.  1a Nr. 1 und 2“ eingefügt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Von  den  nach  Landesrecht  zuständigen  Schwarzarbeits-
 bekämpfungsbehörden  wird  immer  wieder  beklagt,  dass
 sie  auch  nach  Inkrafttreten  der  Vereinbarung  des  Bun-
 desministeriums  der  Finanzen  und  der  Wirtschaftsminis-
 terien  der  Länder  über  die  Grundsätze  der  Zusammenar-
 beit  der  Finanzkontrolle  Schwarzarbeit  der  Zollverwal-
 tung  (FKS)  mit  den  Gewerbebehörden  und  den  nach
 Landesrecht  zuständigen  Schwarzarbeitsbekämpfungs-
 behörden  in  den  Ländern  auf  dem  Gebiet  des  Hand-
 werks-  und  Gewerberechts  nur  wenige  Hinweise  vom
 Zoll  hinsichtlich  handwerks-  und  gewerberechtlicher
 Verstöße  erhalten.  Als  Grund  dafür  wird  von  der  Zoll-
 verwaltung  die  fehlende  Zuständigkeit  für  Verstöße  nach
 §  2  Abs.  1a  SchwarzArbG  angeführt;  deshalb  könnten
 nur  Zufallsfunde  übermittelt  werden.  Mit  der  vorge-
 schlagenen  Änderung  wird  der  Zollverwaltung  analog  zu
 der  Regelung  in  §  2  Abs.  1  Satz  2  ff.  SchwarzArbG  eine
 Prüfberechtigung  für  handwerks-  und  gewerberechtliche
 Verstöße  eingeräumt.  Es  soll  dadurch  erreicht  werden,
 dass  der  Zoll  im  Rahmen  seines  Außendienstes  entspre-
 chende  Prüfungen  vornehmen  kann  und  die  nach  Lan-
 desrecht  zuständigen  Behörden  gemäß  §  6  Abs.  1  Satz  1
 i.  V.  m. Abs.  3 Nr.  7 SchwarzArbG unterrichtet.

 6.  Zu Artikel 2 Nr.  2 Buchstabe b und c
 (§  2 Abs.  2 Satz 1 Nr.  10a SchwarzArbG)

 In  Artikel  2  Nr.  2  sind  die  Buchstaben  b  und  c  zu  strei-
 chen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Bundesrat  lehnt  die  Aufnahme  der  für  die  Übermitt-
 lung  von  Daten  nach  §  14  Abs.  9  Satz  1  Nr.  7  GewO  aus
 der  Gewerbeanzeige  zuständigen  Stellen  in  den  Katalog
 der  so  genannten  Zusammenarbeitsbehörden  ab.  Die  Be-
 fugnisse  und  Pflichten  der  Gewerbebehörden  sind  in
 §  14  Abs.  9  Satz  1  Nr.  7  GewO  ausreichend  benannt.
 Eine  darüber  hinaus  gehende  gesonderte  Erwähnung
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dieser  Behörden  in  §  2  Abs.  2  SchwarzArbG  ist  aus
 Sicht des Bundesrates daher überflüssig.

 Nähere  Details  zur  Weitergabe  der  Gewerbeanzeige-
 daten  an  die  Zollverwaltung  sind  in  der  „Zusammenar-
 beitsvereinbarung  der  Finanzkontrolle  Schwarzarbeit
 (FKS)  mit  den  Gewerbebehörden“  vom  Sommer  2007
 geregelt.  An  dieser  Zusammenarbeitsvereinbarung,  de-
 ren  Entstehung  sich  über  einen  längeren  Zeitraum  hin-
 gezogen  hat  und  deren  Endfassung  die  Länder  erst  nach
 einem  schwierigen  Abstimmungsprozess  im  Juni  2007
 zugestimmt  haben,  sollte  festgehalten  werden.  Bei  deren
 Entstehung  war  ein  zentrales  Anliegen  der  Länder,  dass
 die  zuständigen  Gewerbebehörden  –  in  aller  Regel  sind
 dies  die  Gemeinden  –  keine  generelle  Vorfilterung  der
 Gewerbeanzeigen  auf  Anhaltspunkte  für  Schwarzarbeit
 vornehmen  müssen,  da  sie  den  damit  verbundenen  Ver-
 waltungsaufwand  schlechterdings  nicht  leisten  können.
 Dieser  Standpunkt  war  und  ist  Geschäftsgrundlage  für
 die  Zusammenarbeitsvereinbarung.  Die  nun  vorgeschla-
 gene  Ergänzung  des  §  2  Abs.  2  SchwarzArbG  hätte  nach
 Einschätzung  des  Bundesrates  aber  faktisch  zur  Folge,
 dass  die  Gewerbebehörden  über  diesen  Umweg  nun
 doch  zum  „Vorfiltern“  der  Gewerbeanzeigen  verpflichtet
 werden  sollen,  da  sie  dann  auch  in  vollem  Umfang  der
 Verpflichtung  zur  Zusammenarbeit  nach  §  6  Schwarz-
 ArbG  unterliegen  würden.  Der  Bundesrat  lehnt  dies  je-
 doch wegen des hohen Aufwands weiterhin ab.

 In  diesem  Zusammenhang  erscheint  auch  ungeklärt,  in-
 wieweit  eine  Einbeziehung  der  Gemeinden  in  den  Kreis
 der  Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden  im  Einklang
 mit  Artikel  84  Abs.  1  Satz  7  des  Grundgesetzes  steht.
 Diese  würden  durch  Gesetz  mit  Mehrarbeit  belastet,
 ohne  dass  der  damit  verbundene  Mehraufwand  abgegol-
 ten würde.

 Aus  Sicht  des  Bundesrates  bestünde  zudem  eine  wesent-
 lich  einfachere  und  wirksamere  Möglichkeit  zur  zentra-
 len  Filterung  der  Daten  aus  den  Gewerbeanzeigen,  wenn
 hierfür  die  auf  der  Basis  von  §  16  SchwarzArbG  einge-
 richtete  zentrale  Prüfungs-  und  Ermittlungsdatenbank
 eingesetzt  würde.  Der  Bundesrat  vermag  insoweit  nicht
 zu  erkennen,  wieso  aus  dieser  Datenbank  nicht  durch
 entsprechende  Suchprogramme  und  Suchkriterien  die
 für  die  Finanzkontrolle  Schwarzarbeit  erforderlichen
 Erkenntnisse gewonnen werden könnten.

 7.  Zu Artikel 2 Nr.  3a – neu –  (§  3 Abs.  3a – neu –
 SchwarzArbG)

 In  Artikel  2  ist  nach  Nummer  3  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,3a.  In  §  3  wird  nach  Absatz  3  folgender  Absatz  einge-
 fügt:

 „(3a)  Die  nach  Landesrecht  für  die  Verfolgung
 und  Ahndung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach  die-
 sem  Gesetz  zuständigen  Behörden  haben  zur  Durch-
 führung  von  Prüfungen  gemäß  §  2  Abs.  1a  Nr.  1
 und  2 die Befugnisse nach den Absätzen 1 bis 3.“  ‘

 B e g r ü n d u n g

 In  §  3  SchwarzArbG  werden  die  Befugnisse  bei  der
 Überprüfung  von  Personen  benannt,  allerdings  nur  für
 Verstöße  nach  §  2  Abs.  1  SchwarzArbG.  Entsprechende

 Befugnisse  für  die  Behörden  bei  der  Verfolgung  von
 Verstößen  nach  §  2  Abs.  1a  Nr.  1  und  2  SchwarzArbG
 werden  im  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  nicht  ein-
 geräumt.  Es  ist  aber  auch  erforderlich,  für  die  Verfol-
 gung  handwerks-  und  gewerberechtlicher  Schwarzar-
 beitsverstöße  die  Voraussetzungen  für  die  Ermittlungen
 der  nach  Landesrecht  zuständigen  Behörden  zu  verbes-
 sern  und  die  Befugnisse  denen  der  Zollverwaltung  in  er-
 forderlichem  Maße  anzupassen.  Nur  so  ist  eine  optimale
 Verfolgung aller Schwarzarbeitsverstöße möglich.

 Der  Umfang  der  Befugnisse  sollte  daher  bei  der  Verfol-
 gung  von  Verstößen  nach  §  2  Abs.  1  und  1a  Nr.  1  und  2
 SchwarzArbG  gleich  gestaltet  werden,  weil  die  Prüfun-
 gen  in  beiden  Fällen  der  Ermittlung  von  Ordnungswid-
 rigkeiten  dienen,  die  mit  einem  hohen  Bußgeld  belegt
 werden  können.  Da  die  Verschleierungs-  und  Umge-
 hungsmethoden  immer  ausgefeilter  werden,  müssen
 auch  die  Kontrollmöglichkeiten  verbessert  werden,  so
 dass  mit  vertretbarem  Ermittlungsaufwand  zu  verwert-
 baren Ermittlungsergebnissen zu kommen ist.

 8.  Zu Artikel 2 Nr.  3a – neu –  (§  4 Abs.  4 – neu –
 SchwarzArbG)

 In  Artikel  2  ist  nach  Nummer  3  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,3a.  Dem §  4 wird folgender Absatz angefügt:

 „(4)  Die  nach  Landesrecht  für  die  Verfolgung
 und  Ahndung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach  die-
 sem  Gesetz  zuständigen  Behörden  haben  zur
 Durchführung  von  Prüfungen  gemäß  §  2  Abs.  1a
 Nr.  1  und  2  die  Befugnisse  nach  den  Absätzen  1
 bis  3.“  ‘

 B e g r ü n d u n g

 In  §  4  SchwarzArbG  werden  die  Befugnisse  bei  der  Prü-
 fung  von  Geschäftsunterlagen  benannt,  allerdings  nur  für
 Verstöße  nach  §  2  Abs.  1  SchwarzArbG.  Entsprechende
 Befugnisse  für  die  Behörden  bei  der  Verfolgung  von  Ver-
 stößen  nach  §  2  Abs.  1a  Nr.  1  und  2  SchwarzArbG  wer-
 den  im  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  nicht  einge-
 räumt.  Es  ist  aber  auch  erforderlich,  für  die  Verfolgung
 handwerks-  und  gewerberechtlicher  Schwarzarbeitsver-
 stöße  die  Voraussetzungen  für  die  Ermittlungen  der  nach
 Landesrecht  zuständigen  Behörden  zu  verbessern  und  die
 Befugnisse  denen  der  Zollverwaltung  in  erforderlichem
 Maße  anzupassen.  Nur  so  ist  eine  optimale  Verfolgung
 aller Schwarzarbeitsverstöße möglich.

 Der  Umfang  der  Befugnisse  sollte  daher  bei  der  Verfol-
 gung  von  Verstößen  nach  §  2  Abs.  1  und  1a  Nr.  1  und  2
 SchwarzArbG  gleich  gestaltet  werden,  weil  die  Prüfun-
 gen  in  beiden  Fällen  der  Ermittlung  von  Ordnungswid-
 rigkeiten  dienen,  die  mit  einem  hohen  Bußgeld  belegt
 werden  können.  Die  nach  Landesrecht  für  die  Verfol-
 gung  von  Schwarzarbeit  im  handwerks-  und  gewerbe-
 rechtlichen  Bereich  zuständigen  Behörden  sind  auf
 Grund  der  hohen  Anforderungen  der  Gerichte  im  Buß-
 geldverfahren  auf  die  Vorlage  beweiskräftiger  Unter-
 lagen  angewiesen.  Die  Kontrollmöglichkeiten  müssen
 deshalb  verbessert  werden.  Nur  so  ist  es  möglich,  mit
 vertretbarem  Ermittlungsaufwand  zu  verwertbaren  Er-
 mittlungsergebnissen zu kommen.
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9.  Zu Artikel 2 Nr.  3a – neu – (§  5 SchwarzArbG)

 In  Artikel  2  ist  nach  Nummer  3  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,3a.  §  5 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  2
 Abs.  1“  die  Angabe  „oder  1a  Nr.  1  und  2“  einge-
 fügt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  2
 Abs.  1“  die  Angabe  „oder  1a  Nr.  1  und  2“  einge-
 fügt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Zollver-
 waltung“  die  Wörter  „oder  bei  Ermittlungen
 gemäß  §  2  Abs.  1a  Nr.  1  und  2  den  nach
 Landesrecht  für  die  Verfolgung  und  Ahn-
 dung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach  die-
 sem  Gesetz  zuständigen  Behörden“  einge-
 fügt.

 bb)  In  Satz  3  werden  nach  dem  Wort  „Zollver-
 waltung“  die  Wörter  „oder  die  nach  Lan-
 desrecht  für  die  Verfolgung  und  Ahndung
 von  Ordnungswidrigkeiten  nach  diesem
 Gesetz zuständigen Behörden“ eingefügt.

 cc)  In  Satz  4  wird  nach  der  Angabe  „§  2
 Abs.  1“  die  Angabe  „oder  1a  Nr.  1  und  2“
 eingefügt.‘

 F o l g e ä n d e r u n g

 In Artikel 2 ist Nummer 5 wie folgt zu fassen:

 ,5.  §  12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nr.  3 wird wie folgt gefasst:

 „3.  in  den  mit  Prüfungen  oder  Ermittlungen  nach
 §  2  Abs.  1a  Nr.  1  und  2  zusammenhängen-
 den  Fällen  des  §  8  Abs.  2  Nr.  3  Buchstabe  a
 und  b  und  Nr.  5  die  nach  Landesrecht  zustän-
 digen  Behörden  und  in  den  übrigen  Fällen
 des  §  8  Abs.  2  die  Behörden  der  Zollverwal-
 tung.“

 b)  In Absatz 4 … <weiter wie Gesetzentwurf> …‘

 B e g r ü n d u n g

 In  §  5  SchwarzArbG  werden  die  Duldungs-  und  Mittei-
 lungspflichten  benannt,  allerdings  nur  für  Verstöße  nach
 §  2  Abs.  1  SchwarzArbG.  Entsprechende  Befugnisse  für
 die  Behörden  bei  der  Verfolgung  von  Verstößen  nach  §  2
 Abs.  1a  Nr.  1  und  2  SchwarzArbG  werden  im  Schwarz-
 arbeitsbekämpfungsgesetz  nicht  eingeräumt.  Es  ist  aber
 erforderlich,  für  die  Verfolgung  handwerks-  und  gewer-
 berechtlicher  Schwarzarbeitsverstöße  die  Voraussetzun-
 gen  für  die  Ermittlungen  der  nach  Landesrecht  zuständi-
 gen  Behörden  zu  verbessern  und  die  Befugnisse  denen
 der  Zollverwaltung  in  erforderlichem  Maße  anzupassen.
 Der  Umfang  der  Mitwirkungspflichten  sollte  bei  der
 Verfolgung  von  Verstößen  nach  §  2  Abs.  1  und  1a  Nr.  1
 und  2  SchwarzArbG  gleich  gestaltet  werden,  weil  die
 Prüfungen  in  beiden  Fällen  der  Ermittlung  von  Ord-
 nungswidrigkeiten  dienen,  die  mit  einem  hohen  Bußgeld

 belegt  werden  können.  Die  nach  Landesrecht  für  die
 Verfolgung  von  Schwarzarbeit  im  handwerks-  und  ge-
 werberechtlichen  Bereich  zuständigen  Behörden  sind
 auf  Grund  der  hohen  Anforderungen  der  Gerichte  im
 Bußgeldverfahren  auf  die  Vorlage  beweiskräftiger  Un-
 terlagen  und  die  Mitwirkung  angewiesen,  da  sie  ansons-
 ten  ihren  Prüfungen  gemäß  den  §§  3  und  4  Schwarz-
 ArbG nicht effektiv nachgehen können.

 10.  Zu Artikel 2 Nr.  3a – neu – (§  7 SchwarzArbG)

 In  Artikel  2  ist  nach  Nummer  3  folgende  Nummer  ein-
 zufügen:

 ,3a.  In  §  7  werden  nach  den  Wörtern  „den  Behörden
 der  Zollverwaltung“  die  Wörter  „und  den  nach
 Landesrecht zuständigen Behörden“ eingefügt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Durch  die  Ergänzung  des  §  7  SchwarzArbG  wird  den
 nach  Landesrecht  zuständigen  Behörden  die  Möglich-
 keit  eröffnet,  bei  Werbemaßnahmen  wie  die  Behörden
 der  Zollverwaltung  unter  einer  Chiffre  Auskunft  zu  er-
 halten.  Angebot,  Vorbereitung  und  Durchführung  von
 Schwarzarbeit  werden  auch  im  handwerks-  und  gewer-
 berechtlichen  Bereich  häufig  mittels  anonymer  Werbe-
 maßnahmen  vollzogen.  Für  die  nach  Landesrecht  für
 die  Ahndung  und  Verfolgung  von  Schwarzarbeit  zu-
 ständigen  Behörden  ist  es  daher  im  Rahmen  der  Ermitt-
 lungen  dringend  erforderlich  und  unverzichtbar,  Infor-
 mationen  über  anonyme  Inserenten  zu  bekommen.  Dies
 gilt  insbesondere  vor  dem  Hintergrund  der  beabsichtig-
 ten  Wiedereinführung  des  Bußgeldtatbestandes  der
 „unlauteren Werbung“.

 11.  Zu Artikel 2 Nr.  4 (§  8 Abs.  1 und 3 SchwarzArbG)

 Artikel 2 Nr.  4 ist wie folgt zu fassen:

 ,4.  §  8 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  in  Nummer  2  der  abschlie-
 ßende  Punkt  durch  ein  Komma  ersetzt  und  ein
 „oder“  sowie  folgende  Nummern  werden  ange-
 fügt:

 „3.  für  die  selbständige  Erbringung  von  Dienst-
 oder  Werkleistungen  durch  eine  Anzeige  in
 Zeitungen,  Zeitschriften  oder  anderen  Me-
 dien  oder  auf  andere  Weise  wirbt,  ohne  sein
 Gewerbe  gemäß  §  14  der  Gewerbeordnung
 angezeigt zu haben, oder

 4.  für  die  selbständige  Erbringung  zulassungs-
 pflichtiger  handwerklicher  Dienst-  oder
 Werkleistungen  durch  eine  Anzeige  in  Zei-
 tungen,  Zeitschriften  oder  anderen  Medien
 oder  auf  andere  Weise  wirbt,  ohne  in  die
 Handwerksrolle eingetragen zu sein.“

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 … <weiter wie Gesetzentwurf> …

 c)  In  Absatz  3  werden  nach  den  Wörtern  „fünfzig-
 tausend  Euro,“  die  Wörter  „in  den  Fällen  des
 Absatzes  1  Nr.  3  und  4  mit  einer  Geldbuße  bis
 zu  fünftausend  Euro,“  eingefügt,  die  Angabe  „in
 den  Fällen  des  Absatzes  2  Nr.  1  …  <weiter  wie
 Gesetzentwurf> …‘
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F o l g e ä n d e r u n g

 Artikel 2 Nr.  5 ist wie folgt zu fassen:

 ,5.  §  12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  in  den  Fällen  des  §  8  Abs.  1  Nr.  1  Buch-
 stabe  d  und  e,  Nr.  2  in  Verbindung  mit  Nr.  1
 Buchstabe  d  und  e,  Nr.  3  und  4  die  nach
 Landesrecht  für  die  Verfolgung  und  Ahn-
 dung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach  die-
 sem Gesetz zuständigen Behörden,“.

 b)  In  Absatz  4  wird  …  <weiter  wie  Gesetzent-
 wurf> …‘

 B e g r ü n d u n g

 Vor  2004  war  die  unlautere  Werbung  in  den  Medien
 bußgeldbewehrt.  Dadurch  konnte  in  der  Vergangenheit
 erreicht  werden,  dass  derartige  ordnungswidrige  Wer-
 bemaßnahmen  im  Laufe  der  Zeit  erheblich  abnahmen.
 Durch  die  Erschwerung  der  Anbahnung  wurde  ein  be-
 achtlicher  Beitrag  zur  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit
 im  Handwerk  geleistet.  Seit  Wegfall  dieses  Bußgeldtat-
 bestandes  im  neuen  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
 hat  die  Anzahl  der  Kleinanzeigen  wieder  enorm  zuge-
 nommen.  Es  ist  anzunehmen,  dass  in  erheblichem  Um-
 fang  für  Werk-  und  Dienstleistungen  ohne  Gewerbean-
 zeige  (§  8  Abs.  1  Buchstabe  d  SchwarzArbG)  bzw.  für
 Handwerksarbeiten,  die  gemäß  §  8  Abs.  1  Buchstabe  e
 SchwarzArbG ordnungswidrig sind, geworben wird.

 Die  Bußgeldbewehrung  der  „unlauteren  Werbung“  er-
 möglicht  es,  präventiv  gegen  die  Ausübung  eines  Ge-
 werbes  ohne  Gewerbeanzeige  bzw.  gegen  unerlaubte
 Handwerksausübung  tätig  werden  zu  können.  Die  Höhe
 des  möglichen  Bußgeldes  soll  mit  einem  Höchstsatz
 von 5  000 Euro festgesetzt werden.

 12.  Zu Artikel 2 Nr.  7 – neu –  (§  21 Abs.  1 Satz 1
 SchwarzArbG)

 Dem  Artikel  2  ist  nach  Nummer  6  folgende  Nummer
 anzufügen:

 „7.  In  §  21  Abs.  1  Satz  1  wird  das  Wort  ,Bauauftrag‘
 durch  die  Wörter  ,Dienstleistungs-  oder  Bauauf-
 trag‘ ersetzt.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  dem  Katalog  der  von  Schwarzarbeit  besonders
 betroffenen  Tätigkeiten  in  §  2a  SchwarzArbG-E  ist  eine
 Beschränkung  der  Auftragssperren  auf  Bauaufträge
 nicht  mehr  erforderlich,  da  einige  der  Tätigkeiten  im
 Rahmen  von  Dienstleistungsaufträgen  auch  durch  öf-
 fentliche  Auftraggeber  nachgefragt  werden  können.
 Damit  erfolgt  auch  eine  Angleichung  an  §  6  AEntG,  in
 dem  auch  heute  bereits  auch  andere  als  Bauaufträge  in
 die  Auftragssperre  einbezogen  sind.  Lieferaufträge  sind
 nicht  einzubeziehen,  da  das  Gesetz  hierzu  keinen  An-
 haltspunkt liefert.

 13.  Zu Artikel 2a – neu – (§  112 Abs.  2 Nr.  7 TKG)

 Nach Artikel 2 ist folgender Artikel einzufügen:

 ,Artikel 2a
 Änderung des Telekommunikationsgesetzes

 In  §  112  Abs.  2  Nr.  7  des  Telekommunikationsgeset-
 zes  vom  22.  Juni  2004  (BGBl.  I  S.  1190),  zuletzt  ge-
 ändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  21.  Dezember
 2007  (BGBl.  I  S.  3198),  werden  nach  dem  Wort
 „Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes“  die  Wörter
 „und  den  nach  Landesrecht  für  die  Verfolgung  und
 Ahndung  von  Ordnungswidrigkeiten  nach  dem
 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  zuständigen  Behör-
 den  für  die  in  §  2  Abs.  1a  des  Schwarzarbeitsbekämp-
 fungsgesetzes“ eingefügt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Angebot,  Vorbereitung  und  Durchführung  von  Schwarz-
 arbeit  wird  auch  im  handwerks-  und  gewerberechtlichen
 Bereich  häufig  mittels  Angabe  von  Telekommunika-
 tionsanschlüssen  vollzogen.  Für  die  nach  Landesrecht
 für  die  Ahndung  und  Verfolgung  von  Schwarzarbeit  zu-
 ständigen  Behörden  ist  es  daher  im  Rahmen  der  Ermitt-
 lungen  nach  §  2  Abs.  1a  SchwarzArbG  dringend  erfor-
 derlich  und  unverzichtbar,  das  Recht  zu  haben,  über  zen-
 trale  Abfragestellen  Auskünfte  aus  den  Kundendateien
 der Regulierungsbehörde zu erhalten.

 14.  Zu  Artikel  4  Nr.  8  (§  196  Abs.  2  Satz  4  –  neu  –  SGB  VI)

 In  Artikel  4  Nr.  8  §  196  ist  Absatz  2  folgender  Satz  an-
 zufügen:

 „Sind  der  Datenstelle  der  Träger  der  Deutschen  Ren-
 tenversicherung  Daten  von  Personen  übermittelt  wor-
 den,  die  sie  nicht  für  die  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  nach
 Satz  1  benötigt,  sind  diese  von  der  Datenstelle  der  Trä-
 ger  der  Deutschen  Rentenversicherung  unverzüglich  zu
 löschen.“

 B e g r ü n d u n g

 Da  nicht  jeder  Einwohner  bei  der  Deutschen  Renten-
 versicherung  versichert  ist,  jedoch  regelmäßig  die  Da-
 ten  aller  Einwohner  zu  übermitteln  sind,  wird  so  bei  der
 Datenstelle  der  Rentenversicherungsträger  ein  Daten-
 bestand  geschaffen,  der  für  deren  Aufgaben  und  Zwe-
 cke nicht in diesem Umfang benötigt wird.

 Ungeachtet  der  allgemeinen  Löschungsverpflichtung
 für  Sozialdaten  nach  §  35  SGB  I  in  Verbindung  mit
 §  84  SGB  X  ist  es  im  Sinne  der  Rechtsklarheit  erfor-
 derlich,  eine  spezialgesetzliche  Regelung  bezüglich  der
 von  der  Datenstelle  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung  erhobenen  Meldedaten  aufzunehmen,  die  die  un-
 verzügliche Löschung der Daten gewährleistet.

 15.  Zu Artikel 4 Nr.  8 Buchstabe b – neu –
 (§  196 Abs.  5 – neu – SGB  VI)

 Artikel 4 Nr.  8 ist wie folgt zu fassen:

 ,8.  §  196 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 … <weiter wie Gesetzentwurf> …

 b)  Folgender Absatz wird angefügt:

 „(5)  Die  Datenstelle  der  Träger  der  Deut-
 schen  Rentenversicherung  unterrichtet  unver-
 züglich  die  zuständige  Meldebehörde,  wenn  ihr
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Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  die  im  Mel-
 deregister  gespeicherten  Daten  von  Personen
 unrichtig  oder  unvollständig  sind.  Übermittelt
 werden  die  richtigen  oder  vollständigen  Daten
 und  die  zur  Identifizierung  der  Person  erforder-
 lichen  Daten  (Familienname,  Geburtsname  und
 Vornamen,  Tag  und  Ort  der  Geburt  sowie  die
 gegenwärtigen Anschriften).“  ‘

 B e g r ü n d u n g

 Mit  der  vorgesehenen  Verpflichtung  der  DSRV,  die
 Meldebehörden  über  konkrete  Anhaltspunkte  für  die
 Unrichtigkeit  oder  Unvollständigkeit  der  übermittelten
 Meldedaten  zu  unterrichten,  wird  sichergestellt,  dass
 den  Meldebehörden  Unrichtigkeiten  oder  Unvollstän-
 digkeiten übermittelter Daten mitgeteilt werden.

 Die  Melderegister  stellen  umfassende  Service-Einrich-
 tungen  für  eine  Vielzahl  von  Behörden  und  sonstigen
 öffentlichen  Stellen  des  Bundes  und  der  Länder  dar,  zu
 denen  auch  die  DSRV  gehört.  Die  vorgesehene  spezial-
 gesetzliche  Rückübermittlungsverpflichtung  der  DSRV
 trägt  zur  ordnungsgemäßen  Führung  und  damit  zur
 Qualitätssteigerung  der  Melderegister  bei.  Dieses  Ziel
 liegt  im  Interesse  aller  Empfänger  regelmäßiger  Daten-
 übermittlungen und damit auch der DSRV.

 16.  Zu Artikel 7 Nr.  1  (§  33 Abs.  1 SGB  XII),
 16.  Zu Artikel 7  Nr.  2  (§  42 Satz 1 Nr.  4 SGB  XII)

 Artikel 7 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In Nummer 1 §  33 ist Absatz 1 wie folgt zu ändern:

 aa)  Im  ersten  Halbsatz  sind  nach  dem  Wort  „kön-
 nen“  die  Wörter  „die  erforderlichen  Aufwen-
 dungen übernommen werden,“ einzufügen.

 bb)  In  Nummer  4  ist  nach  dem  Wort  „Lebensjah-
 res“ das Wort „vorsieht,“ einzufügen.

 cc)  Nach  Nummer  5  sind  die  Wörter  „übernommen
 werden“ zu streichen.

 b)  In  Nummer  2  §  42  Satz  1  Nr.  4  sind  die  Wörter  „die
 Vorsorgebeiträge“  durch  die  Wörter  „von  Vorsorge-
 beiträgen“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu Buchstabe a

 Die  in  §  33  SGB  XII-E  vorgesehene  Aufzählung  der
 unterschiedlichen  Formen  der  Altersvorsorge  soll  exem-
 plarisch  verdeutlichen,  welche  Aufwendungen  (in  erfor-
 derlicher  Höhe)  übernommen  werden  können.  Der  Auf-
 zählung  fehlt  nun  aber  der  grundlegende  Bezug,  nämlich
 die  erforderlichen  Aufwendungen.  Daher  ist  dies  zu  er-
 gänzen.

 Ferner  wird  in  §  33  Abs.  1  Nr.  4  SGB  XII-E  ein  redak-
 tionelles Versehen korrigiert.

 Zu Buchstabe b

 Sprachliche  Anpassung  an  die  bestehende  Formulierung
 in §  42 Satz 1 Nr.  4 SGB  XII (Übernahme von …).

 17.  Zu Artikel 8 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  es  sich  im  Interesse

 der  Vereinheitlichung  der  Prozessordnungen  der  öffent-
 lich-rechtlichen  Fachgerichtsbarkeiten  und  zum  Zwe-
 cke  der  Beseitigung  unerwarteter  Fehlentwicklungen
 empfiehlt,  die  durch  Artikel  12  Nr.  6  des  Gesetzes  zur
 Neuregelung  des  Rechtsberatungsrechts  vom  12.  De-
 zember  2007  (BGBl.  I  S.  2840,  2855)  mit  Wirkung
 zum  1.  Juli  2008  aufgehobene  Vorschrift  des  §  111
 Abs.  3 SGG wieder in Kraft zu setzen.

 B e g r ü n d u n g

 §  111  Abs.  3  SGG  a.  F.  wies  dem  Gericht  die  Befugnis
 zu,  einem  Beteiligten,  der  keine  natürliche  Person  ist,
 aufzugeben,  zur  mündlichen  Verhandlung  einen  schrift-
 lich  bevollmächtigten  und  über  die  Sach-  und  Rechtslage
 ausreichend  unterrichteten  Beamten  oder  Angestellten
 zu  entsenden.  Mit  dieser  Befugnis,  die  den  Gerichten  der
 Verwaltungs-  und  Finanzgerichtsbarkeit  nach  wie  vor
 zusteht  (vgl.  §  95  Abs.  3  VwGO,  §  80  Abs.  3  FGO),  war
 den  Gerichten  der  Sozialgerichtsbarkeit  ein  nützliches
 Instrument  an  die  Hand  gegeben,  das  gerichtliche  Ver-
 fahren  zu  fördern.  Die  Aufhebung  von  §  111  Abs.  3  SGG
 als  „Folgeänderung“  zur  Neufassung  von  §  73  SGG
 durch  das  oben  genannte  Gesetz  (vgl.  Bundestagsdruck-
 sache  16/3655,  S.  96)  erscheint  wenig  plausibel;  denn
 §  73  SGG  in  seiner  Neufassung  eröffnet  dem  Gericht
 keine  vergleichbare  Befugnis.  Die  Aufhebung  der  Vor-
 schrift  widerspricht  auch  dem  Interesse  an  einer  sachge-
 rechten  Vereinheitlichung  des  Gerichtsverfassungs-  und
 Prozessrechts.  Hinzu  kommt,  dass  die  Aufhebung  der
 Bestimmung  des  §  111  Abs.  3  SGG  offenbar  von  einigen
 Sozialleistungsträgern  dazu  genutzt  wird,  nun  Anord-
 nungen  des  persönlichen  Erscheinens  nach  §  111  Abs.  1
 SGG  zu  provozieren,  um  sich  Auslagenvergütungsan-
 sprüche  nach  §  191  SGG  zu  verschaffen.  Im  praktischen
 Ergebnis  erschwert  die  Gesetzesänderung  daher  den  Ge-
 richten  die  zügige  Verfahrensführung  und  belastet  die
 Justizhaushalte.  Eine  Bereinigung  dieser  Fehlentwick-
 lung  mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf  käme  durch-
 aus  in  Betracht.  Denn  auch  die  von  der  Bundesregierung
 mit  Artikel  8  des  Gesetzentwurfs  vorgeschlagenen  Än-
 derungen  des  Sozialgerichtsgesetzes  weisen  keinen  Be-
 zug  zu  den  Kernanliegen  des  Gesetzentwurfs  auf,  son-
 dern  sollen  vielmehr  „bei  Gelegenheit“  vorgenommen
 werden.

 18.  Zu  Artikel  11  Nr.  2  (§  5  Abs.  1  Nr.  7  der  2.  BMeldDÜV),
 Nr.  2a – neu –  (§  5c Nr.  8 der

 2. BMeldDÜV)

 Artikel 11 ist wie folgt zu ändern:

 a)  In  Nummer  2  ist  §  5  Abs.  1  Nr.  7  wie  folgt  zu  fas-
 sen:

 „7.  gegenwärtige Anschrift
 der alleinigen  1201 bis 1206“.
 oder der Hauptwohnung  1208 bis 1212.“

 b)  Nach Nummer 2 ist folgende Nummer einzufügen:

 ,2a.  §  5c Nr.  8 wird wie folgt gefasst:

 „8.  gegenwärtige Anschrift
 der alleinigen  1201 bis 1206.“  ‘
 oder der Hauptwohnung  1208 bis 1212.“  ‘
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B e g r ü n d u n g

 Zu den Buchstaben a und b

 Das  neu  eingefügte  Datenfeld  1204:  „Anschrift  –  Wohn-
 ort  –  früherer  Gemeindename“  ist  für  die  postalische  Zu-
 stellung  der  Datenstelle  der  Rentenversicherungsträger
 bzw.  der  Mitteilungen  des  Bundeszentralamts  für  Steu-
 ern  erforderlich.  Ansonsten  können  Briefe  insbesondere
 dann  nicht  zugestellt  werden,  wenn  mehrere  Gemeinden
 zu  einer  fusionieren  und  in  verschiedenen  Ortsteilen
 Straßennamen nun doppelt vorhanden sind.

 Zu Buchstabe a

 Darüber  hinaus  folgt  diese  Änderung  dem  Inhalt  der
 Fassung  der  Nummer  8,  in  der  der  frühere  Gemeinde-
 name  bereits  Bestandteil  der  Datenübermittlung  an  die
 Datenstelle der Rentenversicherungsträger ist.

 19.  Zu Artikel 11 Nr.  2  (§  5 Abs.  1 Satz 2 – neu –
 der 2. BMeldDÜV)

 In  Artikel  11  Nr.  2  §  5  ist  Absatz  1  folgender  Satz  an-
 zufügen:

 „Bei  Datenübermittlungen  aus  Anlass  einer  Geburt
 übermitteln  die  Meldebehörden  zusätzlich  im  Fall  von
 Mehrlingsgeburten  die  Anzahl  der  geborenen  Kinder,
 sonst die Zahl 1.“

 B e g r ü n d u n g

 Auf  Grundlage  des  §  5  Abs.  1  Satz  2  der  geltenden
 Zweiten  Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
 übermitteln  die  Meldebehörden  schon  heute  die  Anzahl

 der  geborenen  Kinder  bei  Mehrlingsgeburten  im  Wege
 regelmäßiger  Datenübermittlungen.  Für  die  Träger  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  ist  es  erforderlich,
 dass  –  wie  in  der  Vergangenheit  –  bei  der  Meldung
 durch  die  Meldebehörden  auf  evtl.  Mehrlingsgeburten
 hingewiesen  wird.  Aufgrund  der  maschinellen  Verwer-
 tung  der  Daten  kann  es  sonst  zu  einer  unvollständigen
 Erfassung  der  Erziehungszeiten  kommen.  Zudem  sieht
 auch  Artikel  4  Nr.  8  des  Entwurfs  (§  196  Abs.  2  des
 Sechsten  Buches  Sozialgesetzbuch)  vor,  dass  die  Mel-
 debehörden  bei  Mehrlingsgeburten  auch  die  Zahl  der
 geborenen  Kinder  der  Datenstelle  der  Träger  der  Ren-
 tenversicherung mitteilen.

 20.  Zu Artikel 16 Abs.  2 (Inkrafttreten)

 In  Artikel  16  Abs.  2  ist  das  Datum  „1.  November
 2009“ durch das Datum „1. Mai 2010“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  der  Inkrafttretensregelung  vorgesehene  Frist
 zum  1.  November  2009  ist  für  Anpassung  des  Stan-
 dards  für  Datenübermittlungen  im  Meldewesen,  der
 sich  anschließenden  Implementierung  in  die  Einwoh-
 nerfachverfahren  sowie  die  Aktualisierung  bei  den  rd.
 5  000 Meldebehörden nicht ausreichend.

 Die  Frist  ist  ausreichend  zu  bemessen,  damit  die  ent-
 sprechenden  technischen  Anpassungen  –  nach  dem  von
 der  Innenministerkonferenz  am  6./7.  Dezember  2007
 beschlossenen  Betriebskonzeptes  für  den  Standard
 OSCI-XMeld  –  rechtzeitig  zum  Inkrafttreten  flächen-
 deckend durchgeführt werden können.
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Anlage  4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr.  4 Buchstabe a und c)

 Die  Vorschläge  des  Bundesrates  zur  Zusammenlegung  der
 regulären  Anmeldung  mit  der  Sofortmeldung  sind  bei  der
 Vorbereitung  des  Gesetzentwurfs  eingehend  geprüft  und  ver-
 worfen  worden.  Um  das  Ziel  einer  Überprüfbarkeit  der  Be-
 schäftigungsaufnahme  noch  am  Tag  der  Beschäftigungs-
 aufnahme  selbst  im  Falle  einer  Überprüfung  vor  Ort  sicher-
 stellen  zu  können,  ist  eine  direkte  Übermittlung  der  dafür
 notwendigen  Daten  an  die  Betriebsprüfungsdatei  bei  der  Da-
 tenstelle  der  Rentenversicherungsträger  notwendig.  Die  be-
 stehenden  Meldewege  über  die  Einzugsstellen  würden  zu
 zeitlichen  Verzögerungen  führen  und  damit  das  angestrebte
 Ziel  der  besseren  Bekämpfung  von  Schwarzarbeit  und  ille-
 galer  Beschäftigung  verfehlen.  Daher  kann  auch  dem  Vor-
 schlag,  die  Sofortmeldung  durch  eine  Anmeldung  in  Form
 einer  Vollmeldung  zu  ermöglichen,  nicht  gefolgt  werden.
 Hinzu  kommt,  dass  dies  den  Beauftragten  des  Arbeitgebers,
 der  in  der  Regel  die  Meldung  spätestens  bei  Beschäftigungs-
 aufnahme  vornehmen  müsste,  mit  erheblichem  zusätzlichen
 Erfassungs- und Prüfungsaufwand belasten würde.

 Zu Nummer 2  (Artikel 1 Nr.  4 Buchstabe c,
 Artikel 12 Nr.  2)

 Die  Bundesregierung  wird  die  redaktionelle  Anregung  auf-
 greifen  und  im  weiteren  parlamentarischen  Verfahren  um-
 setzen.

 Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nr.  4 Buchstabe c, Artikel 5)

 Der  Anregung  des  Bundesrates,  eine  Berichterstattung  ge-
 genüber  den  gesetzgebenden  Körperschaften  und  den  für
 Soziales  zuständigen  Bundes-  wie  Landesministerien  zur
 Wirkung  der  Maßnahmen  vorzusehen,  wird  nicht  gefolgt.
 Sowohl  im  Rahmen  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur
 Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  wie  auch  im  Rahmen  der
 dauernden  Überprüfung  des  Melde-  und  Beitragsverfahrens
 mit  den  Sozialversicherungsträgern  und  der  Bundesvereini-
 gung  der  Deutschen  Arbeitgeberverbände  wird  die  Effizienz
 der  Maßnahmen  regelmäßig  überprüft  und  ausführlich  über
 aktuelle  Erfahrungen  berichtet.  Weitere  Berichtspflichten
 belasten  die  Sozialversicherungsträger  und  die  Behörden
 der  Schwarzarbeitsbekämpfung  zusätzlich  mit  einem  ver-
 meidbaren  Verwaltungsaufwand  und  sollten  mit  Blick  auf
 die  notwendige  Entbürokratisierung  der  Verwaltungen  ver-
 mieden werden.

 Zu den Nummern 4 und 11  (Artikel 2 Nr.  2,
 Artikel 2 Nr.  4)

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Einführung  von  zwei  Buß-
 geldtatbeständen  für  unlautere  Werbung  in  den  Medien
 („Werbung  ohne  Gewerbeanmeldung“  sowie  „Werbung
 ohne  Eintragung  in  die  Handwerksrolle“)  und  Ergänzung
 der  Prüfaufgaben  der  nach  Landesrecht  zuständigen  Behör-
 den  um  diese  neuen  Tatbestände  ab.  Diese  Regelungen  sind
 auch  Gegenstand  des  Gesetzentwurfs  des  Bundesrates

 (Bundestagsdrucksache  16/521).  Die  Bundesregierung  hat
 dies  in  ihrer  Stellungnahme  hierzu  bereits  mit  der  Begrün-
 dung  abgelehnt,  dass  die  neuen  Ordnungswidrigkeiten  ge-
 gen  den  Grundsatz  der  Verhältnismäßigkeit  verstoßen  und
 der  Liberalisierung  der  Handwerksausübung  widerspre-
 chen.  Zudem  würden  die  vorgeschlagenen  Bußgeldvor-
 schriften  auch  rechtsetzungstechnisch  die  heute  üblichen
 Standards  im  Nebenstrafrecht  unterschreiten.  Es  liegen
 keine Gründe für eine Neubewertung vor.

 Zu Nummer 5 (Artikel 2 Nr.  2)

 Die  Bundesregierung  lehnt  eine  Ausweitung  der  Prüfungs-
 befugnisse  des  Zolls  um  handwerks-  und  gewerberechtliche
 Verstöße  ab.  Für  die  Verfolgung  von  handwerks-  und  ge-
 werberechtlicher  Schwarzarbeit  sind  seit  dem  Jahre  1957
 die  Länder  zuständig.  Es  besteht  kein  zwingender  Zusam-
 menhang  zwischen  den  handwerks-  und  gewerberechtlichen
 Verstößen  einerseits  und  den  sozialversicherungs-  und  steu-
 errechtlichen  Verstößen  andererseits.  Dem  Zoll  würde  folg-
 lich  eine  neue  Prüfungsaufgabe  zugeschrieben,  ohne  dass
 hierfür eine fachliche Rechtfertigung bestünde.

 Zu Nummer 6 (Artikel 2 Nr.  2 Buchstabe b und c)

 Die  Bundesregierung  wird  die  Empfehlung,  die  beabsich-
 tigte  Aufnahme  der  Gewerbebehörde  als  Zusammenarbeits-
 behörde  zu  streichen,  im  weiteren  parlamentarischen  Ver-
 fahren prüfen.

 Zu den Nummern 7 bis 10 (Artikel 2 Nr.  3a)

 Die  Bundesregierung  lehnt  die  Einräumung  von  verstärkten
 Befugnissen  der  Landesbehörden  zur  Verfolgung  von  hand-
 werks-  und  gewerberechtlichen  Verstößen  nach  dem
 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  im  vorliegenden  Gesetz-
 gebungsverfahren  ab.  Ein  im  Wesentlichen  vergleichbarer
 Vorschlag  ist  bereits  Gegenstand  des  Bundesrats-Gesetzent-
 wurfs (Bundestagsdrucksache 16/521).

 Zu Nummer 12 (Artikel 2 Nr.  7)

 Die  Erweiterung  der  Regelung  zum  Ausschluss  von  Wettbe-
 werbern  bei  der  Vergabe  im  Bereich  sämtlicher  Dienstleis-
 tungsaufträge  (§  21  Abs.  1  Satz  1  SchwarzArbG)  –  bislang
 ist  lediglich  die  Vergabe  von  Bauaufträgen  erfasst  –  wird  die
 Bundesregierung  im  weiteren  parlamentarischen  Verfahren
 prüfen.

 Zu Nummer 13 (Artikel 2a)

 Die  Empfehlung,  die  nach  Landesrecht  zuständigen  Behör-
 den  in  §  112  Abs.  2  Nr.  7  des  Telekommunikationsgesetzes
 aufzunehmen,  damit  diese  das  Recht  auf  Auskunft  aus  den
 Kundendateien  der  Regulierungsbehörde  zu  Telekommuni-
 kationsanschlüssen  erhalten,  gibt  im  Wesentlichen  einen  ver-
 gleichbaren  Vorschlag  wieder,  der  bereits  Gegenstand  des
 Bundesrats-Gesetzentwurfs  (Bundestagsdrucksache  16/521)
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ist  und  sollte  in  diesem  laufenden  parlamentarischen  Gesetz-
 gebungsverfahren geprüft werden.

 Zu Nummer 14 (Artikel 4 Nr.  8)

 Die  Bundesregierung  wird  diese  Anregung  aufgreifen  und
 im weiteren parlamentarischen Verfahren umsetzen.

 Zu Nummer 15 (Artikel 4 Nr.  8 Buchstabe b)

 Die  Bundesregierung  wird  diese  Anregung  im  weiteren  par-
 lamentarischen Verfahren prüfen.

 Zu Nummer 16 (Artikel 7 Nr.  1 und 2)

 Die  Bundesregierung  wird  die  redaktionellen  Anregungen
 aufgreifen  und  im  weiteren  parlamentarischen  Verfahren
 umsetzen.

 Zu Nummer 17 (Artikel 8)

 Die  Bundesregierung  wird  diese  Anregung  im  weiteren  par-
 lamentarischen Verfahren prüfen.

 Zu Nummer 18 (Artikel 11 Nr.  2 und 2a)

 Die  Bundesregierung  wird  diese  Anregung  aufgreifen  und
 im weiteren parlamentarischen Verfahren umsetzen.

 Zu Nummer 19 (Artikel 11 Nr.  2)

 Die  Bundesregierung  wird  diese  Anregung  aufgreifen  und
 im weiteren parlamentarischen Verfahren umsetzen.

 Zu Nummer 20 (Artikel 16 Abs.  2)

 Die  Bundesregierung  wird  diese  Anregung  im  weiteren  par-
 lamentarischen Verfahren prüfen.
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